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vorWort  
zur GrundordnunG

zum 1. Januar 2004 trat die Grundordnung der evangelischen Kirche Berlin-Bran-
denburg-schlesische oberlausitz in Kraft und löste die Grundordnung der evange-
lischen Kirche in Berlin-Brandenburg von 1994 und die Kirchenordnung der evan-
gelischen Kirche der schlesischen oberlausitz von 1951 ab. zuletzt wurde die 
Grundordnung auf der herbstsynode 2012 in mehreren Punkten geändert. 

so war die rolle des Kirchenkreises in der Grundordnung bisher nur unzureichend 
beschrieben. die Kirchenkreise übernehmen in vielen regionen der landeskirche 
immer stärker inhaltliche aufgaben. In rahmen des reformprozesses ist diese 
tendenz noch einmal unterstrichen worden. die Änderung der Grundordnung hat 
zum ziel, diese entwicklung weiter positiv zu gestalten.

Weiterhin sind in mehreren Kirchenkreisen erfahrungen mit erprobungsverord-
nungen und -gesetzen gemacht worden, insbesondere im evangelischen Kirchen-
kreis Wittstock-ruppin. einzelne regelungen sind nun in das allgemeine kirch-
liche recht übernommen worden. diese regelungen sind für die Kirchengemein-
den und Kirchenkreise nicht verpflichtend, sondern sollen den Kirchengemeinden 
Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen, etwa durch die einrichtung von Gesamtkir-
chengemeinden.

und schließlich bot die Grundordnung bisher kein Instrumentarium zur lösung 
von Konflikten innerhalb kirchlicher Gremien, wenn alle Möglichkeiten zur erzie-
lung einvernehmlicher lösungen ausgeschöpft waren. die Grundordnung ermög-
licht jetzt unter anderem die abwahl des vorsitzenden des Gemeindekirchenrats 
und die abwahl eines Kreiskirchenratsmitglieds.

die vorliegende neuauflage der Grundordnung soll die ehrenamtlich und beruf-
lich Mitarbeitenden unserer Kirche über den neuesten stand unserer »verfas-
sung« informieren, bei der Wahrnehmung ihrer rechte und Pflichten behilflich 
sein und das verständnis für die ordnung der Kirche fördern. die jeweils aktuelle 
Fassung der Grundordnung sowie das geltende Kirchenrecht der evangelische 
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz finden sie auch im Internet 
unter www.kirchenrecht-ekbo.de.

Berlin, im Juni 2013 

dr. Martin richter

GrundordnunG  
der evanGelIschen KIrche  

BerlIn-BrandenBurG- 
schlesIsche oBerlausItz
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GrundordnunG  
der evanGelIschen KIrche  

BerlIn-BrandenBurG- 
schlesIsche oBerlausItz

vom 21./24. november 2003  
(KaBl.-eKiBB s. 159, aBl.-eKsol 2003/3, s.7),  

 
zuletzt geändert durch Kirchengesetz  
vom 17. november 2012 (KaBl. s. 238)

In Jesu naMen 
GrundartIKel

i. von schrift und BEKEnntnis

1.

1die Kirche gründet in dem Wort des dreieinigen Gottes. 2dank Gottes gnädiger 
erwählung ist sie Geschöpf des zum Glauben rufenden Wortes. 3Gott versöhnt 
den Menschen, der sich von ihm entfremdet hat und ihm widerspricht, mit sich. 

4In christus rechtfertigt und heiligt er den Menschen, erneuert ihn im heiligen 
Geist und beruft ihn in die Gemeinschaft der heiligen.

2.

die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz steht in der 
einheit der einen, heiligen, allgemeinen und apostolischen Kirche, die überall da 
ist, wo das Wort Gottes unverfälscht verkündigt wird und die sakramente gemäß 
dem auftrag Jesu christi recht verwaltet und gefeiert werden.

3.

sie ist gegründet auf das prophetische und apostolische zeugnis der heiligen 
schrift alten und neuen testaments, die allein richtschnur für lehre und leben ist.

4.

sie bezeugt als Kirche der reformation ihren Glauben gemeinsam mit der alten 
Kirche durch die altkirchlichen Bekenntnisse: das apostolische, das nicaenische 
und das athanasianische Glaubensbekenntnis.

5.

1sie bekennt mit den reformatoren, dass allein Gott in Jesus christus unser heil 
ist, geschenkt allein aus Gnade, empfangen allein im Glauben, wie es grundle-
gend bezeugt ist allein in der heiligen schrift alten und neuen testaments. 2Im 
verständnis des von den reformatoren gemeinsam bezeugten evangeliums weiß 
sich die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz ver-
pflichtet, das Bekenntnis ihrer Gemeinden zu schützen und zugleich dahin zu 
wirken, dass ihre Gemeinden in der einheit des Bekennens bleiben und wachsen 
und ihre Glieder auf das Glaubenszeugnis der schwestern und Brüder hören.
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6.

1sie ist eine evangelische Kirche der lutherischen reformation. 2sie umfasst 
überwiegend Gemeinden mit lutherischem Bekenntnis; ihr besonderer charak-
ter besteht in der Gemeinschaft kirchlichen lebens mit den zu ihr gehörenden 
reformierten und unierten Gemeinden.

3In den lutherischen Gemeinden stehen als Bekenntnisschriften in Geltung: die 
augsburgische Konfession, die apologie der augsburgischen Konfession, die 
schmalkaldischen artikel, der Kleine und der Große Katechismus luthers.

4In den reformierten Gemeinden stehen als Bekenntnisschriften in Geltung: der 
heidelberger Katechismus und in den französisch-reformierten Gemeinden dar-
über hinaus die confession de foi und die discipline ecclésiastique des églises 
reformées de France.

5In den unierten Gemeinden gelten die lutherischen und die reformierten Be-
kenntnisschriften.

7.

sie bejaht die theologische erklärung von Barmen als ein schriftgemäßes, für 
den dienst der Kirche verbindliches Bekenntnis.

8.

sie steht durch die Konkordie reformatorischer Kirchen in europa (leuenberger 
Konkordie) in Kirchengemeinschaft mit allen Kirchen, die dieser Konkordie zuge-
stimmt haben.

9.

1sie wird durch ihre Bekenntnisse an die heilige schrift gewiesen und weiß sich 
verpflichtet, die Bekenntnisse immer wieder an der schrift zu prüfen. 2sie hält 
ihre Bekenntnisse in lehre und ordnung gegenwärtig und lebendig und lässt sich 
stets zu neuem Bekennen herausfordern.

10.

sie fördert die zeugnis- und dienstgemeinschaft in der evangelischen Kirche in 
deutschland und nimmt durch ihre zusammenarbeit mit den Kirchen der Öku-
mene teil an der verwirklichung der Gemeinschaft christi auf erden und an der 
ausbreitung des evangeliums im eigenen land und in aller Welt.

11.

1sie tritt für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der schöpfung ein. 2sie ach-
tet auf Geschlechtergerechtigkeit. 3sie weiß sich zu ökumenischem lernen und 
teilen verpflichtet. 4sie sucht das Gespräch und die verständigung auch mit Men-
schen anderer religionen und Weltanschauungen.

12.

1sie erkennt und erinnert daran, dass Gottes verheißung für sein volk Israel gül-
tig bleibt: Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. 2sie weiß sich 
zur anteilnahme am Weg des jüdischen volkes verpflichtet. 3deshalb misst sie in 
leben und lehre dem verhältnis zum jüdischen volk besondere Bedeutung zu 
und erinnert an die Mitschuld der Kirche an der ausgrenzung und vernichtung 
jüdischen lebens. 4sie bleibt im hören auf Gottes Weisung und in der hoffnung 
auf die vollendung der Gottesherrschaft mit dem jüdischen volk verbunden.

ii. von gottEs auftrag und  
dEr vErantwortung dEr gEmEindE

1.

Gott selbst bereitet sich aus denen, die auf sein Wort hören und die sakramente 
empfangen, seine Gemeinde, die Kirche Jesu christi, indem er in ihnen durch den 
heiligen Geist den Glauben weckt und sie zum zeugnis für ihren herrn und zum 
dienst an ihren nächsten beruft.

2.

1der heilige Geist erbaut und leitet die Gemeinde durch vielfältige Gaben und 
dienste. 2sie dienen alle dem einen amt, dem sich die Kirche verdankt und das 
ihr aufgetragen ist: die in christus geschehene versöhnung Gottes mit der Welt 
zu bezeugen und zur versöhnung mit Gott zu rufen. 3alle dienste, ob in verkün-
digung oder lehre, in diakonie oder Kirchenmusik, in der leitung oder der ver-
waltung, sind entfaltungen des einen amtes.

3.

1Kraft des Priestertums aller Gläubigen ist jedes Gemeindeglied verpflichtet und 
berechtigt, nach dem Maß seiner Gaben, Kräfte und Möglichkeiten kirchliche 
dienste wahrzunehmen. 2Grundsätzlich bedarf die ausübung bestimmter ehren-
amtlicher und beruflicher dienste eines auftrags der Gemeinde. 3In notlagen 
können alle dienste, auch der der öffentlichen Wortverkündigung und sakra-
mentsverwaltung, ohne besonderen auftrag wahrgenommen werden.
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4.

1alle leitung in der Kirche ist demütiger, geschwisterlicher dienst im Gehorsam 
gegenüber dem guten hirten. 2sie wird von Ältesten und anderen dazu Berufe-
nen gemeinsam mit den Pfarrerinnen und Pfarrern ausgeübt. 3In gewählten lei-
tungsgremien sollen ehrenamtlich tätige die Mehrheit haben. 4die ausstattung 
von leitungsämtern mit herrschaftsbefugnissen verstößt gegen die heilige 
schrift.

5.

1In der Kirche Jesu christi werden alle, die ein amt wahrnehmen, nach geistli-
chen Gesichtspunkten ausgewählt, geprüft und berufen. 2dies geschieht in der 
zuversicht, dass auch in rechtlich geordneten verfahren Gott selber Menschen 
in seinen dienst beruft. 3allein die an schrift und Bekenntnis gebundene Kirche 
hat das recht, kirchliche Ämter zu- und abzuerkennen.

6.

1alle, die ein amt wahrnehmen, sind an die Gemeinde gewiesen und ihr für eine 
ihrem auftrag entsprechende amtsführung verantwortlich. 2In der erfüllung ih-
res auftrages sind sie frei gegenüber Willkür der Gemeinde. 3die Gemeinde ist an 
das amt gewiesen, doch ist sie frei gegenüber einer willkürlichen, den auftrag 
Gottes überschreitenden oder verlassenden amtsführung. 4die Weigerung, mit 
anderen Personen und Gremien in Gemeinde und Kirche zusammenzuarbeiten, 
widerspricht dem zeugnis der schrift ebenso wie verhaltensweisen, mit denen 
herrschaft über die Gemeinde ausgeübt wird.

teIl 1:  
allGeMeIne BestIMMunGen

Artikel 1 
Grundbestimmungen

(1) 1die Kirche lebt von der zusage ihres herrn Jesus christus: »siehe, ich bin bei 
euch alle tage bis an der Welt ende« (Matt 28,20). 2Bestimmt von seinem auftrag, 
das evangelium in der Welt zu bezeugen, gestaltet sie ihr leben in der nachfolge 
Jesu christi.

(2) 1allein an diesen auftrag gebunden, urteilt die Kirche frei über ihre lehre und 
bestimmt selbstständig ihre ordnung. 2In dieser Bindung und Freiheit erfüllt sie 
ihre aufgaben, überträgt sie ihre dienste und gestaltet sie ihre einrichtungen.

(3) 1die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz ist die 
Gesamtheit der zu ihr gehörenden Kirchengemeinden und Kirchenkreise. 2sie lei-
tet sich selbst im rahmen gesamtkirchlicher ordnung. 3Ihre ordnungen müssen 
mit den Grundartikeln im einklang stehen.

Artikel 2 
Gemeinschaft mit anderen Kirchen

(1) die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz ist Glied-
kirche der evangelischen Kirche in deutschland und Mitgliedskirche der union 
evangelischer Kirchen in der evangelischen Kirche in deutschland.

(2) sie steht in Kirchengemeinschaft mit den Kirchen, die der Konkordie reforma-
torischer Kirchen in europa zugestimmt haben, und sucht Kirchengemeinschaft 
auch mit anderen Kirchen.

(3) sie ist Mitgliedskirche des Ökumenischen rates der Kirchen.

Artikel 3 
Gliedschaft und Mitgliedschaft

(1) die Gliedschaft in der Kirche Jesu christi gründet sich auf Gottes handeln in 
der taufe.

(2) 1Mitglieder der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische ober-
lausitz sind alle getauften evangelischen, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
aufenthalt im Bereich der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
oberlausitz haben, es sei denn, dass sie einer anderen evangelischen Kirche 
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oder religionsgemeinschaft angehören. 2sie sind damit zugleich Mitglieder einer 
Kirchengemeinde und eines Kirchenkreises. 3das nähere wird kirchengesetzlich 
geregelt.

(3) Wer nicht Mitglied einer Kirchengemeinde ist, kann sich am kirchlichen leben 
beteiligen und nach den Bestimmungen der ordnung des kirchlichen lebens Mit-
glied werden.

(4) 1Wer aus der Kirche austritt oder zu einer anderen Kirche oder religionsge-
meinschaft übertritt, verliert die Kirchenmitgliedschaft. 2der Gemeindekirchen-
rat oder eine andere von der Kirchenleitung bevollmächtigte stelle entscheidet 
über die Wiederaufnahme von ausgetretenen und die aufnahme von aus einer 
anderen christlichen Kirche Übertretenden. 3die Wiederaufnahme oder der 
Übertritt finden ihren angemessenen ausdruck in der teilnahme am abendmahl.

Artikel 4 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1)  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im sinne der Grundordnung sind alle, de-
nen zur ehrenamtlichen oder beruflichen Wahrnehmung dienste in der Kirche 
übertragen worden sind.

(2) 1die Kirche hat eine Fürsorgepflicht für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

2sie unterstützt ihre arbeit durch angebote zur Fort- und Weiterbildung.

(3)  Berufliche kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind solche, die auf-
grund eines arbeits- oder dienstverhältnisses in kirchlichen Körperschaften, 
einrichtungen und Werken unter deren dienstaufsicht tätig sind.

Artikel 5 
Arbeit in Gremien

(1) 1Jedes kirchliche Gremium empfängt seine vollmacht im hören auf Gottes 
Wort. 2schriftwort und Gebet sind Bestandteil jeder Beratung. 3das Bemühen um 
geschwisterliche verständigung und rücksichtnahme bestimmt den umgang 
miteinander.

(2) In kirchlichen Gremien sollen Frauen und Männer in einem angemessenen 
verhältnis vertreten sein.

Artikel 6 
Beichtgeheimnis, seelsorgliche Schweigepflicht,  

Dienstverschwiegenheit

(1) 1das Beichtgeheimnis ist unverbrüchlich. 2ordinierte sind durch ihre ordina-
tion verpflichtet, das Beichtgeheimnis zu wahren, auch vor Gericht. 3nicht ordi-
nierte Mitglieder der Kirchengemeinde haben ebenfalls die verpflichtung, über 
das, was ihnen in einem Beicht- oder seelsorgegespräch anvertraut wird, zu 
schweigen.

(2) Beichtgeheimnis und seelsorgliche schweigepflicht stehen unter dem schutz 
der Kirche.

(3) 1zur dienstverschwiegenheit verpflichtet sind alle kirchlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sowie die Mitglieder aller kirchlichen Gremien über angele-
genheiten, die ihnen in ausübung ihres dienstes zur Kenntnis gelangen und die 
ihrer natur nach oder auf besondere anordnung vertraulich sind. 2diese Pflicht 
besteht auch nach Beendigung des dienstverhältnisses oder der Mitgliedschaft. 

3von ihr kann nur der oder die dienstvorgesetzte oder das jeweilige Gremium 
entbinden.

Artikel 7 
Rechtsgrundlagen

(1) die Kirchengemeinden und ihre zusammenschlüsse, die Kirchenkreise und 
die landeskirche nehmen als Körperschaften des öffentlichen rechts am allge-
meinen rechtsleben teil; entsprechendes gilt für die rechtsfähigen sonstigen öf-
fentlichen Körperschaften, anstalten und stiftungen der Kirche.

(2) die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz ist 
rechtsnachfolgerin der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg und der 
evangelischen Kirche der schlesischen oberlausitz.

(3) Kirchliches recht und kirchliche verwaltung sind unter Beachtung rechts-
staatlicher Grundsätze dem kirchlichen auftrag verpflichtet.
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(3) 1sie sucht das Gespräch mit Menschen anderer Überzeugungen und angehö-
rigen anderer religionen. 2sie arbeitet mit ihnen zusammen, um dadurch Ge-
rechtigkeit, Frieden und Bewahrung der schöpfung zu fördern.

Artikel 11 
Dienste, Verwaltung

(1) 1die Kirchengemeinde ist dafür verantwortlich, dass zur erfüllung ihrer aufga-
ben die notwendigen dienste wahrgenommen werden. 2sie hat für deren aus-
übung zu sorgen sowie gottesdienstliche stätten und sonstige einrichtungen zu 
schaffen und zu unterhalten.

(2) Kirchengemeinde, Kirchenkreis und landeskirche tragen gemeinsam verant-
wortung dafür, dass die dazu erforderlichen stellen errichtet und besetzt wer-
den; entsprechendes gilt für die aufhebung bestehender stellen.

(3) 1aufgaben der Finanz- und sonstigen verwaltung der Kirchengemeinden kön-
nen nach Maßgabe eines Kirchengesetzes einer übergemeindlichen verwal-
tungseinrichtung übertragen werden. 2artikel 64 bleibt unberührt.

(4) das nähere wird kirchengesetzlich geregelt.

Artikel 12 
Gemeindeformen und Seelsorgebereiche

(1) 1Kirchengemeinden sind in der regel Wohnsitzgemeinden. 2die Mitglied-
schaft in einer anderen als der zuständigen Wohnsitzgemeinde ist möglich, 
wenn der Gemeindekirchenrat der aufnehmenden Gemeinde zustimmt. 3die 
Wohnsitzgemeinde ist über diesen Beschluss zu informieren.

(2) 1Personal- und anstaltsgemeinden können in besonderen rechtsformen be-
stehen und errichtet werden. 2das nähere wird kirchengesetzlich geregelt.

(3) 1Über die neubildung, veränderung, vereinigung oder aufhebung von Kir-
chengemeinden beschließt nach anhörung der betroffenen Gemeinde- und 
Kreiskirchenräte bei zustimmung aller Beteiligten das Konsistorium. 2Wider-
spricht einer der Beteiligten, entscheidet die Kirchenleitung.

(4) 1In Kirchengemeinden können nach entscheidung des Gemeindekirchenrats 
oder bei vereinigung mehrerer Kirchengemeinden nach entscheidung der Ge-
meindekirchenräte regionale Bereiche mit eigenen verantwortlich entscheiden-
den organen ausgestattet werden. 2das nähere wird kirchengesetzlich geregelt; 
dabei kann die zusammensetzung, insbesondere die Wahl, des Gemeindekir-
chenrats abweichend von artikel 16 geregelt werden.

teIl 2: 
dIe KIrchenGeMeInde

aBschnitt 1: auftrag und gEstalt

Artikel 8 
Auftrag

(1) 1die Kirchengemeinde nimmt den auftrag der Kirche Jesu christi in ihrem Be-
reich wahr. 2sie steht in zeugnis und dienst in gesamtkirchlicher verantwortung.

(2) 1die Kirchengemeinde hat die aufgabe, in ihrem Bereich den Menschen das 
evangelium zu bezeugen und sie zur Gemeinschaft der Glaubenden zu sammeln. 

2das geschieht in vielfältiger Weise, insbesondere im Gottesdienst und in der 
Feier der sakramente sowie durch unterweisung, Kirchenmusik, diakonie, seel-
sorge, missionarischen dienst, zurüstung und gemeinsames leben.

Artikel 9 
Aufgaben

(1) 1In der durch die Grundartikel bestimmten Bindung und in den Grenzen der 
kirchlichen ordnung erfüllt die Kirchengemeinde ihre aufgaben in eigener ver-
antwortung. 2die Kirchengemeinde kann aufgaben gemeinsam mit anderen Kir-
chengemeinden wahrnehmen.

(2) 1die Kirchengemeinde ist eingegliedert in den Kirchenkreis und die landeskir-
che. 2sie beteiligt sich an übergemeindlichen aufgaben und trägt zum erfah-
rungsaustausch und zur gegenseitigen unterstützung der Kirchengemeinden 
bei.

(3) die Kirchengemeinde arbeitet mit diakonischen einrichtungen zusammen 
und unterstützt sie im rahmen ihrer Möglichkeiten.

Artikel 10 
Verhältnis zu Gemeinden anderer christlicher Kirchen,  

zu Religionen und Weltanschauungen

(1) die Kirchengemeinde nimmt Beziehungen zu Gemeinden anderer christlicher 
Kirchen in ihrem umkreis und in der Ökumene auf.

(2) sie nimmt anteil an Geschichte und Weg des jüdischen volkes und pflegt dort, 
wo es in ihrem umkreis eine jüdische Kultusgemeinde gibt, den Kontakt zu dieser.
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aBschnitt 2: lEitung und vErwaltung  
dEr KirchEngEmEindE

Artikel 15 
Aufgaben des Gemeindekirchenrates

(1) 1die leitung der Kirchengemeinde obliegt dem Gemeindekirchenrat. 2er ist 
dafür verantwortlich, dass die Kirchengemeinde die aufgaben wahrnimmt, die 
sich aus den artikeln 8 bis 11 ergeben.

(2) 1unbeschadet des besonderen auftrages, den die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im dienst der öffentlichen Wortverkündigung und sakramentsverwal-
tung haben, nimmt der Gemeindekirchenrat die verantwortung der Kirchenge-
meinde für die schriftgemäße verkündigung des evangeliums wahr. 2er berät re-
gelmäßig die situation der Kirchengemeinde, plant ihre arbeit, sorgt für deren 
durchführung und achtet auf gegenseitige Information in der Kirchengemeinde.

(3)  Insbesondere gehört zu den aufgaben des Gemeindekirchenrates:

1. das regelmäßige zusammenkommen der Gemeinde und ihrer Gruppen im 
Gottesdienst und auf andere Weise zu ermöglichen und zu fördern,

1a. die erteilung des Predigtauftrages an ordinierte im einvernehmen mit der 
zuständigen Mitarbeiterin oder dem zuständigen Mitarbeiter im Pfarr-
dienst; kann kein einvernehmen erzielt werden, entscheidet der Kreiskir-
chenrat, 

2. über abänderung der üblichen zeiten des öffentlichen Gottesdienstes 
sowie über erhöhung und verminderung der anzahl der regelmäßigen 
Gottesdienste zu befinden, wobei der Kreiskirchenrat einer entschei-
dung über eine verminderung zustimmen muss,

3. die arbeit mit Kindern und Jugendlichen, insbesondere die durchführung 
der christlichen unterweisung, zu gewährleisten,

4. missionarische, diakonische und ökumenische arbeit zu fördern und den 
dienst der kirchlichen einrichtungen und Werke in die Gemeindearbeit 
einzubeziehen,

5. Mitglieder der Kirchengemeinde für ehrenamtliche Mitarbeit zu gewin-
nen, zuzurüsten und zu beauftragen,

6. im rahmen des stellenbesetzungsrechts berufliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter anzustellen oder bei ihrer anstellung mitzuwirken,

7. die dienstaufsicht über die in der Gemeinde tätigen beruflichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu führen, sofern dies nicht durch dienstrecht-
liche Bestimmungen anders geregelt ist,

8. seiner Fürsorgepflicht gegenüber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern zu genügen und darauf bedacht zu sein, dass sie seelsorge erfahren,

(5) 1Bei Kirchengemeinden können zur kirchlichen Betreuung bestimmter Perso-
nenkreise personale seelsorgebereiche gebildet werden. 2das nähere wird kir-
chengesetzlich geregelt.

(6)  Für besondere Gemeinden wie studierendengemeinden oder Gemeinden der 
Berliner stadtmission kann die Kirchenleitung eigene regelungen beschließen.

Artikel 13 
Auftrag der Mitglieder der Kirchengemeinde

(1) 1die Mitglieder der Kirchengemeinde sind berufen, Gottes Wahrheit zu bezeu-
gen. 2dazu werden sie bevollmächtigt und ermutigt im hören auf Gottes Wort. 

3sie stärken sich gegenseitig durch Fürbitte und eintreten füreinander.

(2) die Mitglieder der Kirchengemeinde haben an der leitung der Kirchenge-
meinde teil, indem sie an der urteilsbildung über die rechte lehre mitwirken, das 
aktive und passive Wahlrecht zum Gemeindekirchenrat wahrnehmen, an der Ge-
meindeversammlung teilnehmen und die arbeit des Gemeindekirchenrates kri-
tisch begleiten.

(3) durch ihre abgaben und opfer unterstützen sie den dienst der Kirche und 
tragen deren lasten mit.

(4) näheres über die aufgaben und rechte der Mitglieder der Kirchengemeinde 
bestimmt die ordnung des kirchlichen lebens.

Artikel 14 
Dienste in der Kirchengemeinde

(1) 1die Mitglieder der Kirchengemeinde sind berufen, als Gottes Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nach dem Maß ihrer Gaben und Kräfte dienste in der Kir-
chengemeinde zu übernehmen. 2die Kirchengemeinde fördert solche dienste 
und tritt für die ein, die sie wahrnehmen.

(2) 1viele dienste werden ehrenamtlich wahrgenommen. 2als Älteste, im lekto-
rendienst, in der arbeit mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen, der Kir-
chenmusik, der diakonie, der verwaltung und auf anderen Gebieten tragen Mit-
glieder der Kirchengemeinde zum aufbau der Gemeinde bei.

(3) dienste, die eine festere Gestalt gewonnen haben, werden in der regel haupt- 
oder nebenberuflich wahrgenommen: in Wortverkündigung und sakramentsver-
waltung, in der arbeit mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen, in Kirchen-
musik und diakonie und in der verwaltung.
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(4) 1Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pfarrdienst, die mit der Wahrnehmung 
pfarramtlicher dienste in der Kirchengemeinde beauftragt sind, ohne Mitglied 
im Gemeindekirchenrat zu sein, oder nach absatz 3 Inhaberinnen und Inhaber 
einer Pfarrstelle sind, ohne dem Gemeindekirchenrat anzugehören, vikarinnen 
und vikare sowie die oder der vorsitzende des Beirats nehmen an der sitzung 
des Gemeindekirchenrates mit beratender stimme teil. 2theologinnen und theo-
logen, die in der Kirchengemeinde einen Predigtauftrag wahrnehmen, werden zu 
den sitzungen des Gemeindekirchenrates eingeladen; sie können mit beratender 
stimme an der sitzung teilnehmen.

(5) 1dem Gemeindekirchenrat gehören nicht weniger als vier und nicht mehr als 
15 gewählte Älteste an. 2die zahl der Ältesten kann nach der vereinigung von Kir-
chengemeinden bis zur nächsten neuwahl von satz 1 abweichen. 3die zahl der 
bei kirchlichen Körperschaften, einrichtungen oder Werken beruflich tätigen und 
der ordinierten unter den Mitgliedern des Gemeindekirchenrates muss kleiner 
sein als die hälfte der Mitgliederzahl. 4die zahl der in artikel 19 abs. 2 Genann-
ten unter den Mitgliedern darf ein drittel der Mitgliederzahl nicht überschreiten.

Artikel 17 
Wahl von Ältesten, Amtszeit

(1) 1die Ältesten nach artikel 16 abs. 1 nr. 1 werden für die dauer von sechs Jah-
ren gewählt. 2sie bleiben bis zur einführung ihrer nachfolgerinnen oder nachfol-
ger im amt.

(2) Wahlberechtigt sind alle zum abendmahl zugelassenen Mitglieder der Kir-
chengemeinde, die mindestens 14 Jahre alt sind.

(3) das nähere, darunter regelungen zu Wahlperioden und Wahlterminen, wird 
kirchengesetzlich geregelt.

Artikel 18 
Berufung von Ältesten

(1) 1der Gemeindekirchenrat kann zusätzlich bis zu zwei Mitglieder der Kirchen-
gemeinde als Älteste berufen. 2Ihre Berufung gilt bis zur einführung der nächsten 
turnusmäßig gewählten Ältesten.

(2) 1die Berufung bedarf einer Mehrheit von zwei dritteln der stimmen der Mit-
glieder des Gemeindekirchenrates. 2der Gemeindebeirat ist vorher zu hören. 

3soll eine der in artikel 19 abs. 2 genannten Personen berufen werden, so ist da-
rüber in geheimer abstimmung zu entscheiden.

9. sich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über ihre tätigkeit be-
richten zu lassen und für ihr gedeihliches zusammenwirken zu sorgen,

10. den Besuchsdienst in der Gemeinde zu fördern,
11. in den durch die ordnung des kirchlichen lebens vorgesehenen Fällen 

über Fragen der seelsorglichen Begleitung einzelner Mitglieder der Kir-
chengemeinde zu beraten,

12. darauf hinzuwirken, dass der Grundsatz der Bewahrung der schöpfung in 
der gemeindlichen arbeit beachtet wird,

13. Gelder, Gebäude und Inventar für die Wahrnehmung der gemeindlichen 
aufgaben bereitzustellen, das bauliche erbe auch unter Berücksichti-
gung denkmalpflegerischer Gesichtspunkte zu bewahren und über die 
nutzung gemeindlicher räume zu entscheiden,

14. das vermögen der Kirchengemeinde zu verwalten, den haushaltsplan zu 
beschließen, die Jahresrechnung abzunehmen und entlastung zu erteilen 
sowie im rahmen gesamtkirchlicher regelungen über Kollekten und 
spenden zu beschließen,

15. die Kirchengemeinde in rechtsangelegenheiten zu vertreten.

(4)  das nähere zu leitung und verwaltung der Kirchengemeinde wird kirchenge-
setzlich geregelt.

Artikel 16 
Zusammensetzung des Gemeindekirchenrates

(1) dem Gemeindekircherat gehören an:

1. die nach artikel 17 gewählten Ältesten,
2. die nach artikel 18 berufenen Ältesten,
3. die Inhaberinnen und Inhaber einer Pfarrstelle der Kirchengemeinde so-

wie die dauerhaft in eine solche stelle entsandten oder mit ihrer verwal-
tung Beauftragten (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pfarrdienst).

(2) 1der Gemeindekirchenrat kann nach seiner neubildung beschließen, dass bei 
verhinderung von Ältesten die gewählten ersatzältesten in der durch die Wahl 
festgelegten reihenfolge als stellvertretende Mitglieder mit stimmrecht tätig 
werden. 2In diesem Fall sind die ersatzältesten gemäß artikel 20 einzuführen.

3der Beschluss gilt bis zur neubildung des Gemeindekirchenrats. 4das nähere 
wird kirchengesetzlich geregelt.

(3) 1Ist die Pfarrstelle mit zwei Personen besetzt oder wird sie von zwei Perso-
nen verwaltet, gehört entweder die eine oder die andere dem Gemeindekirchen-
rat als Mitglied an. 2der Gemeindekirchenrat entscheidet, wer von den beiden 
ihm zuerst angehört. 3die Mitgliedschaft wechselt jeweils nach einer Ältesten-
wahl; der Wechsel tritt erst mit der ersten zusammenkunft des neu gebildeten 
Gemeindekirchenrats ein.
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Kirchenleitung möglich. 4eine erneute Wahl des oder der Ältesten in den Ge-
meindekirchenrat ist frühestens zur übernächsten turnusgemäßen Ältesten-
wahl, eine erneute Berufung frühestens nach dieser Wahl möglich.

Artikel 22 
Vorsitz

(1) 1Für den vorsitz und den stellvertretenden vorsitz wählt der Gemeindekir-
chenrat je eines seiner Mitglieder. 2die Wahl erfolgt nach jeder turnusmäßigen 
Wahl oder neuwahl und im Fall des vorzeitigen ausscheidens aus dem amt oder 
dem Gemeindekirchenrat. 3den vorsitz führt in der regel eine Älteste oder ein 
Ältester. 4In Kirchengemeinden mit nur einer besetzten Pfarrstelle ist ohne wei-
tere Wahl die Inhaberin oder der Inhaber dieser stelle stellvertreterin oder stell-
vertreter. 5In Kirchengemeinden mit mehreren Pfarrstellen sollen sich diese Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter dabei abwechseln. 6nimmt kein Ältester oder 
keine Älteste den vorsitz wahr, wird eine Inhaberin oder ein Inhaber einer Pfarr-
stelle für den vorsitz gewählt. 7In diesem Fall muss für den stellvertretenden 
vorsitz eine Älteste oder ein Ältester gewählt werden.

(1a) eine abwahl der oder des vorsitzenden oder der oder des stellvertretenden 
vorsitzenden bedarf der Mehrheit von zwei dritteln der Mitglieder des Gemein-
dekirchenrates.

(2)  die oder der vorsitzende des Gemeindekirchenrates und die stellvertreterin 
oder der stellvertreter wirken bei der vorbereitung der sitzungen des Gemeinde-
kirchenrates und der ausführung der Beschlüsse zusammen.

(3)  In Fällen, die keinen aufschub dulden, hat die oder der vorsitzende des Ge-
meindekirchenrats bis zum zusammentritt des Gemeindekirchenrats einstwei-
len das erforderliche zu veranlassen.

(4) 1Kommt die Wahl einer oder eines vorsitzenden nicht zustande, regelt der Ge-
meindekirchenrat einvernehmlich mit der superintendentin oder dem superin-
tendenten den vorsitz. 2In besonderen Fällen kann das Konsistorium von sich aus 
eine andere regelung treffen; auf Beschwerde entscheidet die Kirchenleitung.

Artikel 23 
Sitzungen

(1) 1der Gemeindekirchenrat soll einmal im Monat zusammentreten. 2er muss 
einberufen werden, wenn ein drittel seiner Mitglieder, die superintendentin oder 
der superintendent, der Kreiskirchenrat, die Generalsuperintendentin oder der 
Generalsuperintendent, das Konsistorium, die Kirchenleitung oder die Bischöfin 
oder der Bischof es wünscht.

Artikel 19 
Befähigung zum Ältestenamt, Wählbarkeit

(1) 1zu Ältesten können nur Mitglieder der Kirchengemeinde gewählt oder beru-
fen werden, die zum abendmahl zugelassen sind, am leben der Kirchenge-
meinde teilnehmen, sich zu Wort und sakrament halten und bereit sind, über die 
innere und äußere lage der Kirchengemeinde Kenntnis und urteil zu gewinnen. 

2sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

(2) In den Gemeindekirchenrat kann nicht gewählt werden, wer

1. in einem dienst- oder arbeitsverhältnis zu derselben Kirchengemeinde 
steht,

2. mit einem beruflichen dienst in derselben Kirchengemeinde beauftragt 
ist oder

3. mit pfarramtlichen diensten in derselben Kirchengemeinde beauftragt ist 
oder war.

(3) 1die Mitgliedschaft von beruflichen kirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern ruht, wenn ihnen aus disziplinarischen oder sonstigen Gründen die aus-
übung des dienstes untersagt ist. 2die Mitgliedschaft von Mitgliedern nach arti-
kel 16 abs. 1 nr. 3 ruht auch, wenn sie aus anderen Gründen länger als sechs 
Monate beurlaubt oder vollständig abgeordnet sind.

Artikel 20 
Einführung

1die Ältesten werden im Gottesdienst in ihren dienst eingeführt. 2die oder der 
einführende spricht zu ihnen:

»Ihr seid dazu bestellt, Älteste dieser Kirchengemeinde zu sein. versprecht ihr 
vor Gott und dieser Gemeinde, den euch übertragenen dienst in der Bindung an 
Jesus christus und in treue zu schrift und Bekenntnis wahrzunehmen und den 
ordnungen der Kirche gemäß zu erfüllen, so antwortet: Ja, mit Gottes hilfe.« 3sie 
antworten einzeln unter handschlag: »Ja, mit Gottes hilfe.« 4erst nach abgabe 
dieses versprechens können sie ihren dienst ausüben.

Artikel 21 
Pflichtverletzungen

1Älteste, die ihre Pflicht beharrlich versäumen oder der Gemeinde trotz ermah-
nung durch die superintendentin oder den superintendenten wiederholt Ärger-
nis geben, können durch den Kreiskirchenrat aus dem Ältestenamt entlassen 
werden. 2der Kreiskirchenrat hört zuvor den Gemeindekirchenrat und die Äl-
teste oder den Ältesten; er soll auch den Gemeindebeirat hören. 3Gegen die ent-
lassung aus dem Ältestenamt ist innerhalb eines Monats Beschwerde bei der 



2322 GrundordnunG

aus deren arbeitsgebieten beraten werden. 4der Gemeindekirchenrat kann zu 
einzelnen verhandlungsgegenständen sachkundige anhören. 5die sitzungsteil-
nahme der in diesem absatz genannten Personen ist nur zulässig, soweit die 
verhandlungen den verzicht auf vertrauliche Beratung zulassen.

(9) 1Über die Beschlüsse des Gemeindekirchenrates ist eine niederschrift anzu-
fertigen, die vom Gemeindekirchenrat zu genehmigen und durch die oder den 
vorsitzenden und mindestens ein weiteres Mitglied zu unterzeichnen ist. 2die 
Beschlüsse sind der Gemeinde in geeigneter Weise bekannt zu geben, soweit es 
sich nicht um angelegenheiten handelt, die ihrer natur nach oder auf besondere 
anordnung vertraulich sind.

(10) Beschlüsse des Gemeindekirchenrats werden durch auszug aus der geneh-
migten niederschrift beurkundet und durch die vorsitzende oder den vorsitzen-
den des Gemeindekirchenrats oder die stellvertreterin oder den stellvertreter 
beglaubigt.

(11) Ist ein Beschluss mit schrift und Bekenntnis nicht vereinbar oder verstößt er 
gegen die rechtsordnung, so darf er nicht ausgeführt werden.

(12) die superintendentin oder der superintendent, die Generalsuperintendentin 
oder der Generalsuperintendent und die Bischöfin oder der Bischof sowie Beauf-
tragte des Kreiskirchenrats, der Kirchenleitung oder des Konsistoriums können 
an den Beratungen des Gemeindekirchenrates jederzeit teilnehmen, das Wort 
ergreifen, anträge stellen und in besonderen Fällen den vorsitz übernehmen.

Artikel 24 
Vertretung im Rechtsverkehr

(1) die Kirchengemeinde wird gerichtlich und außergerichtlich von dem Gemein-
dekirchenrat, dieser von der oder dem vorsitzenden oder dem mit der stellver-
tretung betrauten Mitglied vertreten.

(2) urkunden, durch die für die Kirchengemeinde rechtsverbindliche erklärungen 
abgegeben werden, oder vollmachten sind außerdem mit dem siegel zu versehen.

Artikel 25 
Geschäftsführung, Ausschüsse, Arbeitsgruppen

(1) 1der Gemeindekirchenrat sorgt für die erledigung der Geschäfte der laufenden 
verwaltung der Kirchengemeinde. 2er regelt die Wahrnehmung der verantwortung 
für die einzelnen aufgabenbereiche durch berufliche oder ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und legt Kompetenzen und Berichtspflichten fest.

(2) 1der Gemeindekirchenrat kann eines seiner Mitglieder oder ein anderes ge-
eignetes Mitglied der Kirchengemeinde zur Kirchmeisterin oder zum Kirchmeis-

(2) die sitzungen werden mit schriftwort und Gebet eröffnet und mit dem segen 
geschlossen.

(3) 1die sitzungen des Gemeindekirchenrats sind in der regel nicht öffentlich. 

2der Gemeindekirchenrat kann beschließen, dass einzelne sitzungen, soweit de-
ren verhandlungsgegenstände den verzicht auf vertrauliche Beratung zulassen, 
für die Mitglieder der Kirchengemeinde öffentlich sind, wenn keines seiner Mit-
glieder widerspricht. 3Beschließt der Gemeindekirchenrat die Öffentlichkeit oder 
die öffentliche Beratung einzelner verhandlungsgegenstände, so soll er dies 
mindestens eine Woche vor der sitzung durch aushang und durch abkündigung 
bekannt machen.

(4) 1der Gemeindekirchenrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die hälfte der 
Mitglieder anwesend ist. 2die nach artikel 16 abs. 2 stimmberechtigten ersatzäl-
testen zählen als anwesende Mitglieder.

(5) 1der Gemeindekirchenrat entscheidet durch Beschluss. 2Bei abstimmungen 
entscheidet die Mehrheit der abgegebenen stimmen, sofern nicht ein Kirchenge-
setz etwas anderes bestimmt; stimmenthaltungen und ungültige stimmen zäh-
len als nicht abgegebene stimmen. 3Bei stimmengleichheit ist ein antrag abge-
lehnt.

(6) 1Bei Wahlen ist die Mehrheit der stimmen der anwesenden Mitglieder erfor-
derlich, sofern nicht ein Kirchengesetz eine andere Mehrheit vorschreibt. 2Wird 
diese Mehrheit nicht erreicht, so ist, wenn mehrere zur Wahl stehen, erneut zwi-
schen den beiden zu wählen, die die meisten der abgegebenen stimmen erhal-
ten haben. 3Im dritten Wahlgang ist gewählt, wer die meisten der abgegebenen 
stimmen, mindestens aber mehr als die hälfte der stimmen der anwesenden, 
erhält. 4sind mehrere Personen zu wählen, kann der Gemeindekirchenrat vor Be-
ginn der Wahlhandlung beschließen, dass nur ein Wahlgang stattfinden soll. 5In 
diesem Fall sind in der reihenfolge der stimmenzahl diejenigen gewählt, die die 
meisten der abgegebenen stimmen erhalten haben. 6Bei stimmengleichheit fin-
det eine stichwahl statt; nach erfolgloser stichwahl entscheidet das los.

(7) 1Wer am Gegenstand der Beschlussfassung persönlich beteiligt ist, hat sich 
vor der Beratung und Beschlussfassung zu entfernen, muss aber auf eigenes 
verlangen vorher gehört werden. 2die Beachtung dieser vorschrift ist in der nie-
derschrift festzuhalten.

(8) 1sofern ein Gemeindebeirat gebildet wurde, lädt der Gemeindekirchenrat 
dessen vorsitzende oder vorsitzenden zu seinen sitzungen als Gast mit beraten-
der stimme ein. 2der Gemeindekirchenrat kann Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Kirchengemeinde und vertreterinnen und vertreter der Gemeindejugend zu 
seinen sitzungen oder zur Beratung einzelner verhandlungsgegenstände mit be-
ratender stimme hinzuziehen. 3dies soll insbesondere geschehen, wenn Fragen 
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ger im amt. 3Über einsprüche gegen die zusammensetzung des Gemeindebeirats 
entscheidet, sofern der Gemeindekirchenrat nicht abhilft, der Kreiskirchenrat.

(3) 1Innerhalb von drei Monaten, nachdem der Gemeindekirchenrat die Mitglie-
der des Gemeindebeirats berufen hat, lädt die oder der vorsitzende des Gemein-
dekirchenrats die Mitglieder des Gemeindebeirats zu ihrer ersten sitzung ein. 

2Bei dieser sitzung wählt der Gemeindebeirat für den vorsitz und den stellvertre-
tenden vorsitz je eines seiner Mitglieder. 3Beide müssen zum Ältestenamt befä-
higt sein. 4Bis zum abschluss der Wahl leitet die oder der vorsitzende des Ge-
meindekirchenrats die sitzung.

(4) 1der Gemeindebeirat tritt mindestens dreimal im Jahr zusammen; zwei dieser 
sitzungen sollen gemeinsam mit dem Gemeindekirchenrat stattfinden. 2zu sit-
zungen des Gemeindebeirats lädt seine vorsitzende oder sein vorsitzender ein; 
zu den gemeinsamen sitzungen wird von den vorsitzenden des Gemeindekir-
chenrats und des Gemeindebeirats gemeinsam eingeladen. 3der Gemeindebei-
rat muss einberufen werden, wenn ein drittel seiner Mitglieder oder der Ge-
meindekirchenrat es verlangt.

(5) 1der Gemeindebeirat wirkt bei der Planung und Koordinierung sowie bei der 
Beratung von einzelfragen der Gemeindearbeit mit. 2er kann anfragen an den 
Gemeindekirchenrat richten und anregungen geben. 3er wird vom Gemeindekir-
chenrat über wesentliche ereignisse und entwicklungen im leben der Gemeinde, 
des Kirchenkreises und der landeskirche sowie über arbeitsvorhaben und Be-
schlüsse des Gemeindekirchenrats unterrichtet, soweit es sich nicht um ver-
trauliche angelegenheiten handelt.

(6)  vor wichtigen entscheidungen, insbesondere vor der Wahl von Ältesten so-
wie vor der Bestellung von ordinierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, hat 
der Gemeindekirchenrat den Gemeindebeirat zu hören.

Artikel 28 
Gemeindeversammlung

(1) 1der Gemeindekirchenrat lädt im Benehmen mit dem Gemeindebeirat min-
destens einmal im Jahr zur Gemeindeversammlung ein. 2die Gemeindeversamm-
lung muss einberufen werden, wenn der Gemeindebeirat oder mindestens 20 
wahlberechtigte Mitglieder der Kirchengemeinde dies schriftlich unter angabe 
der Gründe verlangen. 3die Gemeindeversammlung wird von der oder dem vor-
sitzenden des Gemeindekirchenrates geleitet. 4artikel 23 abs. 12 gilt entspre-
chend.

(2) 1der Gemeindekirchenrat, der Gemeindebeirat sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter berichten der Gemeindeversammlung über ihre arbeit und über we-
sentliche ereignisse und entwicklungen im leben der Gemeinde, des Kirchen-

ter wählen. 2dieser ehrenamtliche dienst umfasst die sorge für die wirtschaftli-
chen angelegenheiten der Kirchengemeinde. 3der Kirchmeisterin oder dem 
Kirchmeister kann im rahmen dieses aufgabenbereichs Weisungsbefugnis über 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde übertragen werden. 

4näheres über aufgaben und Befugnisse dieses dienstes regelt die Kirchenlei-
tung durch rechtsverordnung.

(3)  der Gemeindekirchenrat kann zur vorbereitung und ausführung seiner ent-
scheidungen ausschüsse und arbeitsgruppen bilden.

Artikel 26 
Pflichtverletzung, Bevollmächtigte

(1) 1Wenn ein Gemeindekirchenrat seine Pflichten beharrlich verletzt oder das 
Gemeindeleben aus anderen, dem Gemeindekirchenrat zurechenbaren Gründen 
dauernd schaden erleidet, kann die Kirchenleitung den Gemeindekirchenrat auf-
lösen. 2damit enden die Ämter der Ältesten. 3vor der auflösung sind der Gemein-
dekirchenrat und der Kreiskirchenrat zu hören. 4eine erneute Wahl der Ältesten 
in den Gemeindekirchenrat ist frühestens zur übernächsten turnusgemäßen Äl-
testenwahl, eine erneute Berufung frühestens nach dieser Wahl möglich. 5der 
Kreiskirchenrat kann in besonders begründeten Fällen ausnahmen zulassen.

(2)  Bis zur Bestellung neuer Ältester überträgt der Kreiskirchenrat die aufgaben 
des Gemeindekirchenrates einem Bevollmächtigtenausschuss oder dem Ge-
meindekirchenrat einer anderen Kirchengemeinde oder nimmt sie selbst wahr, 
sofern nichts abweichendes geregelt ist.

(3) 1absatz 2 ist sinngemäß anzuwenden, wenn ein Gemeindekirchenrat wegen 
ungenügender Mitgliederzahl nicht oder nicht mehr beschlussfähig ist. 2das 
Gleiche gilt für neu gebildete Kirchengemeinden.

Artikel 27 
Gemeindebeirat

(1) 1der Gemeindekirchenrat soll einen Gemeindebeirat bilden, in den er insbe-
sondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Personen beruft, die sich an 
den gemeindlichen diensten, Kreisen und Gruppen beteiligen; die dienste, 
Kreise und Gruppen machen vorschläge. 2Mitglieder des Gemeindekirchenrates 
sollen nicht zugleich Mitglieder des Gemeindebeirates sein. 3die zahl der Mit-
glieder des Gemeindebeirates soll mindestens so groß sein wie die zahl der Mit-
glieder des Gemeindekirchenrates.

(2) 1nach jeder Ältestenwahl beruft der Gemeindekirchenrat die Mitglieder des 
Gemeindebeirats. 2sie bleiben bis zur Berufung ihrer nachfolgerinnen und nachfol-
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(4) 1Für jede Kirchengemeinde ist mindestens eine Mitarbeiterin oder ein Mitar-
beiter für den Pfarrdienst zuständig. 2der Pfarrdienst kann im Kirchenkreis in 
aufgabenorientierten und ortsbezogenen dienst aufgegliedert werden; die re-
gelungen des Pfarrdienstrechts bleiben unberührt.

(5)  die für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pfarrdienst sowie für Pfarrstel-
len geltenden Bestimmungen finden auf ordinierte Gemeindepädagoginnen und 
-pädagogen sowie ordinierte Predigerinnen und Prediger und ihre stellen ent-
sprechende anwendung.

(6)  stehen mehrere im Pfarrdienst einer Kirchengemeinde, so haben sie in ge-
meinsamer verantwortung geschwisterlich und einmütig das Beste der Kirchen-
gemeinde zu suchen und zu regelmäßigen Besprechungen zusammenzukommen.

Artikel 31 
Aufträge an Mitglieder der Kirchengemeinde zu  
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung

(1) 1der Kreiskirchenrat kann im einvernehmen mit dem Gemeindekirchenrat ge-
eigneten Mitgliedern der Kirchengemeinde einen auftrag zur leitung von lese-
gottesdiensten und zur Übernahme anderer verkündigungsaufgaben erteilen. 

2der Kreiskirchenrat ist für deren Gewinnung und ausbildung verantwortlich. 

3das nähere wird von der Kirchenleitung geregelt.

(2) 1ein auftrag zur freien Wortverkündigung und sakramentsverwaltung kann 
geeigneten Mitglieder der Kirchengemeinde auf antrag des Gemeindekirchen-
rates oder des Kreiskirchenrates durch das Konsistorium erteilt werden. 2er 
setzt in der regel eine entsprechende ausbildung voraus.

aBschnitt 4: BEsondErE BEstimmungEn

Artikel 32 
Zusammenarbeit von Kirchengemeinden

(1) Mehrere Kirchengemeinden können aufgaben gemeinsam wahrnehmen und 
angelegenheiten gemeinsam regeln.

(2) 1die erforderlichen leitungsaufgaben nehmen, sofern nicht nach absatz 3 be-
sondere organe gebildet werden, die Gemeindekirchenräte der beteiligten Kir-
chengemeinden in gemeinsamer sitzung wahr. 2den vorsitz führt eine oder einer 
der vorsitzenden der beteiligten Gemeindekirchenräte.

(3) 1Für bestimmte Gebiete der zusammenarbeit können beschließende organe 
aus Mitgliedern der beteiligten Gemeindekirchenräte gebildet werden. 2dies be-
darf der vorherigen zustimmung des Kreiskirchenrates.

kreises und der landeskirche. 2Über die Berichte findet eine aussprache statt. 

3die Gemeindeversammlung kann dem Gemeindekirchenrat, dem Gemeindebei-
rat und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern empfehlungen geben. 4vorschlägen 
zur Besserung und Bereicherung des Gemeindelebens sowie Beanstandungen 
haben sie nachzugehen.

aBschnitt 3: diE mitarBEitErinnEn und  
mitarBEitEr dEr KirchEngEmEindE

Artikel 29 
Auftrag der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

(1) der auftrag der Kirche führt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ge-
schwisterlicher Gemeinschaft unter dem Wort und zu gegenseitigem seelsorg-
lichen Beistand sowie zum gemeinsamen einsatz von Gaben und Kräften.

(2) 1die beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neh-
men die ihnen übertragenen dienste im auftrag der Kirche im rahmen der kirch-
lichen ordnung wahr. 2sie werden in geeigneter Weise in ihren dienst eingeführt.

(3) 1die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das recht, an 
dienstbesprechungen der beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilzu-
nehmen. 2ehrenamtliche haben ein recht auf Fortbildung und auslagenersatz.

(4) 1alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dem Gemeindekirchenrat über 
ihre arbeit rechenschaftspflichtig. 2sie haben das recht, vom Gemeindekirchen-
rat zu ihrem aufgabenbereich gehört zu werden.

Artikel 30 
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung; Pfarrdienst

(1)  der dienst der öffentlichen Wortverkündigung und sakramentsverwaltung 
schließt ein, den Gottesdienst zu leiten, zu predigen, für den rechten vollzug von 
taufe und abendmahl zu sorgen, Beichte zu hören und absolution zu erteilen, 
auf die zulassung zum abendmahl vorzubereiten, kirchliche handlungen zu voll-
ziehen und seelsorgerliche aufgaben wahrzunehmen sowie die unterweisung in 
Gemeinde und schule.

(2)  der dienst der öffentlichen Wortverkündigung und sakramentsverwaltung 
wird in der regel durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pfarrdienst wahrge-
nommen.

(3) 1Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pfarrdienst versehen ihren dienst in der 
Bindung an ihre ordination und im rahmen der kirchlichen ordnung. 2sie stehen 
dabei im gesamtkirchlichen auftrag.
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Artikel 36 
Kirchliche Handlungen außerhalb eines Zuständigkeitsbereiches

(1) 1Gottesdienste im Bereich einer anderen Kirchengemeinde darf eine Mitarbei-
terin oder ein Mitarbeiter im Pfarrdienst nur mit zustimmung der zuständigen 
Mitarbeiterin oder des zuständigen Mitarbeiters im Pfarrdienst halten, sofern 
kirchengesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 2Wird die zustimmung versagt, 
so kann sie oder er die entscheidung des Gemeindekirchenrates herbeiführen. 

3Gegen dessen entscheidung kann der Kreiskirchenrat angerufen werden, der 
endgültig entscheidet.

(2) 1Begehrt ein Gemeindeglied eine kirchliche handlung außerhalb seiner Kir-
chengemeinde durch eine für seine Kirchengemeinde nicht zuständige Mitarbei-
terin oder einen für seine Kirchengemeinde nicht zuständigen Mitarbeiter im 
Pfarrdienst, so bedarf es dazu eines abmeldescheins. 2dieser ist auszustellen, 
wenn die handlung nach der kirchlichen ordnung zulässig ist.

Artikel 37 
Reformierte Kirchengemeinden

(1) Mitglieder der Kirchengemeinde reformierten Bekenntnisses können sich 
ohne rücksicht auf ihren Wohnsitz einer reformierten Kirchengemeinde an-
schließen.

(2) 1soweit für reformierte Kirchengemeinden besondere ordnungen in Geltung 
sind, haben sie auch in zukunft Bestand, soweit es sich nicht um die errichtung, 
aufhebung oder Besetzung von Pfarrstellen handelt. 2Änderungen bedürfen der 
zustimmung des Moderamens und der Kirchenleitung.

(3) die ordnung der französisch-reformierten Gemeinden bleibt unberührt.

Artikel 38 
Sorbische (wendische) Angelegenheiten

(1) In den Kirchengemeinden innerhalb des sorbischen (wendischen) siedlungs-
gebiets ist die sprache der Mitglieder der Kirchengemeinde dieser volkszugehö-
rigkeit zu berücksichtigen.

(2) die besonderen kirchlichen Belange des der landeskirche angehörenden sorbi-
schen (wendischen) Bevölkerungsteils können kirchengesetzlich geregelt werden.

(4) 1Mehrere Kirchengemeinden können mit zustimmung des Kreiskirchenrates 
und des Konsistoriums unbeschadet der rechtlichen selbstständigkeit jeder Kir-
chengemeinde einen gemeinsamen Gemeindekirchenrat bilden, in den jede Kir-
chengemeinde mindestens eine Älteste oder einen Ältesten wählt. 2das nähere 
wird kirchengesetzlich geregelt.

Artikel 33 
Pfarrsprengel

(1) 1Mehrere Kirchengemeinden können dauernd zu einem Pfarrsprengel verbun-
den werden. 2die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter im Pfarrdienst gehört dem 
jeweiligen Gemeindekirchenrat jeder beteiligten Kirchengemeinde an. 3artikel 12 
abs. 3 ist anzuwenden.

(2) 1Bestehen in einem Pfarrsprengel mehrere Pfarrstellen, so regeln die Gemeinde-
kirchenräte der beteiligten Kirchengemeinden gemeinsam die zugehörigkeit der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pfarrdienst zu den einzelnen Kirchenge-
meinden und damit zu den Gemeindekirchenräten. 2diese regelung bedarf der 
zustimmung des Kreiskirchenrates.

Artikel 34 
Gemeindeverbände

1die errichtung, veränderung oder aufhebung von Gemeindeverbänden als Kör-
perschaften öffentlichen rechts wird nach anhörung der Beteiligten durch das 
Konsistorium beschlossen, das auch die satzung genehmigt. 2das nähere wird 
kirchengesetzlich geregelt.

Artikel 35 
Errichtung, Aufhebung oder Besetzung von Stellen

(1) 1Gemeindepfarrstellen werden nach anhörung der beteiligten Gemeindekir-
chenräte, des Kreiskirchenrats und der Generalsuperintendentin oder des Gene-
ralsuperintendenten, wenn alle einverstanden sind, durch das Konsistorium, an-
dernfalls durch die Kirchenleitung errichtet und aufgehoben. 2die anderen Mitar-
beiterstellen werden durch die Kirchengemeinden errichtet und aufgehoben.

(2) 1die Besetzung der Pfarrstellen in den Kirchengemeinden liegt mit ausnahme 
der französisch-reformierten Kirchengemeinden abwechselnd bei dem Gemein-
dekirchenrat und dem Konsistorium. 2näheres wird kirchengesetzlich geregelt.
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Artikel 40 
Veränderungen von Kirchenkreisen

(1) 1Über die neubildung, veränderung, vereinigung oder aufhebung von Kirchen-
kreisen beschließt die Kirchenleitung. 2zuvor hat sie die beteiligten Kreissynoden, 
die Gemeindekirchenräte aller betroffenen Kirchengemeinden und die General-
superintendentin oder den Generalsuperintendenten anzuhören. 3Widerspricht 
im anhörungsverfahren eine Kreissynode dem vorschlag der Kirchenleitung, be-
schließt die landessynode.

(2)  Im Fall der vereinigung oder der neubildung regelt die Kirchenleitung die zu-
sammensetzung, erstmalige einberufung und amtszeit der Kreissynode und des 
Kreiskirchenrats sowie die Wahrnehmung der aufgaben der superintendentin 
oder des superintendenten auf vorschlag der beteiligten Kirchenkreise oder, so-
fern dies kirchengesetzlich vorgesehen ist, durch verordnung.

(3)  Änderungen von Kirchengemeindegrenzen, die zugleich Grenzen eines Kir-
chenkreises sind, ziehen die veränderung der Kirchenkreisgrenzen ohne Weite-
res nach sich.

aBschnitt 2: diE KrEissynodE

Artikel 41 
Grundsätze und Ziele der Arbeit

(1) 1die Kreissynode ist die versammlung der Kirchengemeinden und der gemein-
samen dienste eines Kirchenkreises. 2durch ihre vertretung in der Kreissynode 
haben sie teil an der leitung des Kirchenkreises.

(2) die Kreissynode kann zur durchführung gemeinsamer aufgaben des Kirchen-
kreises besondere einrichtungen schaffen und Beauftragte berufen.

(3) 1sie gibt den Kirchengemeinden des Kirchenkreises anregungen für ihre ar-
beit. 2unbeschadet der selbstständigkeit der Kirchengemeinden ist die Kreis-
synode berechtigt, sich von den Kirchengemeinden auskünfte geben zu lassen 
sowie rat und Mahnung an die Kirchengemeinden zu richten.

(4) 1die Kreissynode hat auf die Wahrnehmung des auftrags der Kirche im Kir-
chenkreis zu achten und Gefahren entgegenzuwirken, die dem kirchlichen leben 
drohen. 2sie hat die aufgabe, gesellschaftliche entwicklungen im Bereich des 
Kirchenkreises zu beobachten und von ihrem kirchlichen auftrag her zu ihnen 
stellung zu nehmen.

(5) 1die Kreissynode nimmt den rechenschaftsbericht des Kreiskirchenrates und 
weitere Berichte der kreiskirchlichen dienste und Beauftragten sowie der Kir-
chengemeinden entgegen, wertet sie aus, gibt dem Kreiskirchenrat, den kreis-

teIl 3: 
der KIrchenKreIs

aBschnitt 1: auftrag und gEstalt

Artikel 39 
Auftrag und Aufgaben

(1)  der Kirchenkreis nimmt den auftrag der Kirche, das evangelium auszurich-
ten, in seinem Bereich wahr.

(2) 1der Kirchenkreis ist die Gemeinschaft der zu ihm gehörenden Kirchenge-
meinden, kirchlichen Werke und einrichtungen. 2auch in ihm gewinnen zeugnis 
und dienst der Gemeinde Jesu christi Gestalt. 3er erfüllt seine aufgaben im rah-
men der kirchlichen ordnung in eigener verantwortung.

(3) 1der Kirchenkreis ermutigt und stärkt die Kirchengemeinden bei der erfüllung 
ihrer aufgaben. 2er kann einzelne dieser aufgaben selbst wahrnehmen, soweit 
die Kirchengemeinden zur ordnungsgemäßen erfüllung nicht in der lage sind 
oder die aufgabe aus anderen Gründen auf den Kirchenkreis übertragen.

(4) 1als Bindeglied zwischen landeskirche und Kirchengemeinden fördert er den 
erfahrungs- und Informationsaustausch und vermittelt Impulse und anregungen 
sowie die erfahrung größerer Gemeinschaft und der vielfalt christlicher lebens-
äußerung. 2er vertritt die anliegen der Kirchengemeinden seines Bereichs in der 
landeskirche. 3er nimmt aufgaben der landeskirche in deren auftrag wahr und 
achtet darauf, dass in seinem Bereich die kirchliche ordnung eingehalten wird.

(5) 1der Kirchenkreis fördert die zusammenarbeit der Kirchengemeinden seines 
Bereichs untereinander und mit den kirchlichen einrichtungen und Werken. 2er 
sorgt für eine gerechte verteilung der Mittel und führt einen ausgleich der Kräfte 
und lasten zwischen den Kirchengemeinden seines Bereichs herbei.

(6)  der Kirchenkreis erfüllt in eigener verantwortung gemeinsame aufgaben sei-
nes Bereiches, er sorgt für die Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

(7)  er fördert die arbeit der missionarisch-diakonischen einrichtungen und 
Werke und wirkt an der Festigung der ökumenischen Gemeinschaft mit.

(8)  er arbeitet mit benachbarten Kirchenkreisen zusammen.

(9)  er nimmt in seinem Bereich öffentliche verantwortung wahr und sucht in der 
verantwortung für das zusammenleben der Menschen zusammenarbeit mit ge-
sellschaftlichen Gruppen sowie mit kommunalen und staatlichen stellen.
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Artikel 43 
Zusammensetzung

(1)  die Kreissynode wird alle sechs Jahre neu gebildet.

(2)  Ihr gehören an:

1. gewählte Mitglieder aus den Kirchengemeinden, die zum zeitpunkt der 
Wahl nicht bei kirchlichen Körperschaften, einrichtungen oder Werken 
beruflich tätig sind,

2. kirchengemeindliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pfarrdienst im 
sinne von artikel 16 abs. 1 nr. 3,

3. andere im Kirchenkreis beruflich tätige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
einschließlich der kreiskirchlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 
Pfarrdienst sowie der in solche stellen entsandten oder mit ihrer verwal-
tung Beauftragten,

4. berufene Kreissynodale nach Maßgabe des absatz 5,
5. die superintendentin oder der superintendent.

(3)  die zahl der bei kirchlichen Körperschaften, einrichtungen oder Werken be-
ruflich tätigen unter den Mitgliedern der Kreissynode muss kleiner sein als die 
hälfte der Mitgliederzahl.

(4) 1anzahl und Wahl der Mitglieder der Kreissynode gemäß absatz 2 nr. 1 bis 3 
regelt eine satzung des Kirchenkreises, die von der Kreissynode mit der Mehr-
heit von zwei dritteln der anwesenden, jedoch mindestens der hälfte der zahl 
der Mitglieder beschlossen werden muss. 2sie kann bestimmen, dass sich die 
zahl der zu wählenden Mitglieder der Kreissynode nach absatz 2 nr. 1 nach der 
zahl der Mitglieder der Kirchengemeinde richtet. 3die anzahl der Kreissynodalen 
darf die anzahl der stimmberechtigten Mitglieder der landessynode nicht über-
schreiten. 4die satzung bedarf der kirchenaufsichtlichen Genehmigung.

(5) 1der Kreiskirchenrat kann Kreissynodale bis zu einem Fünftel der zahl der 
Kreissynodalen nach absatz 2 nr. 1 bis 3 berufen. 2Bei der entscheidung über die 
Berufungen hat der Kreiskirchenrat den Grundsatz des absatz 3 zu beachten. 

3unter ihnen sollen zwei vom Kreisjugendkonvent vorgeschlagene sein, die zum 
zeitpunkt ihrer Berufung mindestens 16 Jahre alt sein müssen. 4In Ämter nach 
artikel 46 satz 1 und artikel 52 abs. 3 satz 1 kann nur gewählt werden, wer die 
Befähigung zum Ältestenamt hat.

(6) 1Für jedes ordentliche Mitglied nach absatz 2 nr. 1 bis 4 sind bis zu zwei stell-
vertreterinnen oder stellvertreter zu benennen, die gleichzeitig ersatzmitglieder 
sind. 2rückt das ersatzmitglied nach oder scheidet es während der amtszeit der 
Kreissynode aus, benennt das entsendende Gremium eine nachfolgerin oder ei-
nen nachfolger. 3das nähere ist in der satzung zu regeln.

kirchlichen diensten und Beauftragten richtlinien für ihre arbeit und bestimmt 
so die Planung und Weiterarbeit im Kirchenkreis. 2sie beschließt über die lei-
tungsform im Kirchenkreis gemäß artikel 58.

Artikel 42 
Aufgaben

(1)  die Kreissynode hat ferner

1. über vorlagen des Kreiskirchenrates oder landeskirchlicher organe zu 
beraten und zu beschließen,

2. über die haushaltspläne der kreiskirchlichen Kassen zu beschließen, ihre 
Jahresrechnungen abzunehmen und entlastung zu erteilen, umlagen zu 
beschließen und über die kreiskirchliche vermögensverwaltung gemäß 
der kirchlichen verwaltungsordnung zu wachen,

2a. über die Übernahme einzelner aufgaben der Kirchengemeinden gemäß 
artikel 39 abs. 3 satz 2 zu entscheiden,

2b. über die aufgliederung des Pfarrdienstes in aufgabenorientierten und 
ortsbezogenen Pfarrdienst zu beschließen soweit ein kreiskirchlicher 
stellenplan nach absatz 2 besteht,

3. die zweckbestimmung kreiskirchlicher Kollekten im rahmen des von der 
landessynode aufgestellten Planes festzulegen,

4. den von ihr eingesetzten ausschüssen und arbeitsgruppen aufträge zu 
erteilen,

5. über anträge der Kirchengemeinden zu beschließen,
6. im rahmen der kirchlichen ordnung kreiskirchliche satzungen zu be-

schließen.

(2) 1die Kreissynode kann mit der Mehrheit von zwei dritteln ihrer Mitglieder be-
schließen, dass an die stelle kirchengemeindlicher stellenpläne ein kreiskirch-
licher stellenplan tritt; dabei ist sicherzustellen, dass die aufgabenerfüllung in 
den Kirchengemeinden gewährleistet ist. 2stellen für kirchengemeindliche auf-
gaben können beim Kirchenkreis errichtet werden, wenn hierfür ein sachlicher 
Grund vorliegt, insbesondere wenn die stellen für mehrere Kirchengemeinden 
gleichzeitig errichtet werden. 3näheres wird kirchengesetzlich geregelt.

(3)  die Kreissynode kann die veränderung von Kirchengemeindegrenzen und die 
neubildung von Kirchengemeinden innerhalb des Kirchenkreises bei der Kir-
chenleitung beantragen.
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(4) 1die verhandlungen sind öffentlich, sofern die Kreissynode im einzelfall nichts 
anderes beschließt. 2Über den ausschluss der Öffentlichkeit wird in nicht öffent-
licher sitzung entschieden.

(5) 1die Mitglieder der Kirchenleitung und des Kollegiums des Konsistoriums kön-
nen an allen verhandlungen der Kreissynode und ihrer ausschüsse teilnehmen. 

2die oder der Präses der landessynode, die Bischöfin oder der Bischof, die Gene-
ralsuperintendentin oder der Generalsuperintendent sowie entsandte Mitglieder 
der Kirchenleitung und des Konsistoriums haben rede- und antragsrecht.

Artikel 46 
Vorsitz

1die Kreissynode wählt zu Beginn der ersten tagung aus ihren ordentlichen Mit-
gliedern für die dauer ihrer amtszeit die oder den Präses und zwei vizepräsides. 

2von diesen soll mindestens ein Mitglied nicht bei kirchlichen Körperschaften, 
einrichtungen oder Werken beruflich tätig sein. 3sie bilden das Präsidium und 
bleiben bis zur neuwahl der oder des Präses im amt. 4die superintendentin oder 
der superintendent steht für die Ämter nach satz 1 nicht zur Wahl. 5artikel 22 
abs. 1a gilt entsprechend.

Artikel 47 
Beschlüsse, Wahlen und Abstimmungen, Geschäftsordnung

(1) 1die Kreissynode ist beschlussfähig, wenn mehr als zwei drittel der Mitglieder 
anwesend sind. 2die Kreissynode kann abweichend davon in ihrer Geschäftsord-
nung bestimmen, dass zur Beschlussfähigkeit die anwesenheit von mehr als der 
hälfte der Mitglieder genügt.

(2) 1Bei abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen stimmen, so-
fern nicht ein Kirchengesetz oder die Geschäftsordnung etwas anderes be-
stimmt; stimmenthaltungen und ungültige stimmen zählen als nicht abgege-
bene stimmen. 2Bei stimmengleichheit ist ein antrag abgelehnt.

(3) 1Bei Wahlen ist die Mehrheit der stimmen der anwesenden Mitglieder erfor-
derlich, sofern nicht ein Kirchengesetz eine andere Mehrheit vorschreibt. 2Wird 
diese Mehrheit nicht erreicht, so ist, wenn mehrere zur Wahl stehen, erneut zwi-
schen den beiden zu wählen, die die meisten der abgegebenen stimmen erhal-
ten haben. 3Im dritten Wahlgang ist gewählt, wer die meisten der abgegebenen 
stimmen, mindestens aber mehr als die hälfte der stimmen der anwesenden, 
erhält. 4sind mehrere Personen zu wählen, kann die Kreissynode vor Beginn der 
Wahlhandlung beschließen, dass nur ein Wahlgang stattfinden soll. 5In diesem 
Fall sind in der reihenfolge der stimmenzahl diejenigen gewählt, die die meisten 
der abgegebenen stimmen erhalten haben. 6Bei stimmengleichheit findet eine 
stichwahl statt; nach erfolgloser stichwahl entscheidet das los.

Artikel 44 
Befähigung zum Synodalamt

(1) 1Mitglieder der Kreissynode müssen einer Kirchengemeinde des Kirchenkrei-
ses angehören oder bei kirchlichen Körperschaften, einrichtungen oder Werken 
im Kirchenkreis beruflich tätig sein und dürfen keiner anderen Kreissynode an-
gehören. 2Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des für den Kirchenkreis zuständi-
gen Kirchlichen verwaltungsamtes oder einer arbeitsstelle für religionsunter-
richt gelten insoweit als berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kirchen-
kreis. 3die nicht ordinierten Mitglieder der Kreissynode müssen zum Ältestenamt 
befähigt sein.

(2) 1verliert ein Mitglied während der amtszeit die Befähigung zum synodalamt, 
endet seine Mitgliedschaft in der Kreissynode. 2die Mitgliedschaft in der Kreis-
synode endet bei Mitgliedern nach artikel 43 abs. 2 nr. 1 auch, wenn das Mit-
glied der Kreissynode die Mitgliedschaft in der Kirchengemeinde verliert, aus der 
es gewählt worden ist. 3Bei Mitgliedern nach artikel 43 abs. 2 nr. 2 und 3 endet 
die Mitgliedschaft auch, wenn das Mitglied aus dem amt oder Gremium aus-
scheidet, um dessentwillen oder von dem es gewählt oder benannt worden ist.

(3) 1Beim eintritt in die Kreissynode legen die Mitglieder ein versprechen ab. 2die 
oder der Präses fragt: »Ihr seid bestellt, Mitglieder dieser Kreissynode zu sein. 
versprecht ihr vor Gott und dieser Kreissynode, den euch übertragenen dienst in 
der Bindung an Jesus christus und in treue zu schrift und Bekenntnis wahrzu-
nehmen und den ordnungen der Kirche gemäß zu erfüllen, so antwortet: Ja, mit 
Gottes hilfe.« 3die Mitglieder antworten: »Ja, mit Gottes hilfe.« 4Wer das verspre-
chen verweigert, kann nicht Mitglied der Kreissynode sein.

(4) Für das ruhen der Mitgliedschaft gilt artikel 19 abs. 3 entsprechend.

Artikel 45 
Tagungen

(1) 1die Kreissynode tagt mindestens einmal im Jahr. 2sie wird von der oder dem 
Präses im einvernehmen mit dem Kreiskirchenrat einberufen. 3sie muss einberu-
fen werden, wenn ein drittel der Mitglieder, der Kreiskirchenrat oder die Kir-
chenleitung es wünscht. 4die oder der Präses der landessynode, die Bischöfin 
oder der Bischof, die Generalsuperintendentin oder der Generalsuperintendent 
sowie die Kirchenleitung und das Konsistorium sind einzuladen.

(2) 1ort, zeit und tagesordnung der tagung bestimmt das Präsidium im einverneh-
men mit dem Kreiskirchenrat. 2die Kreissynode kann die tagesordnung ändern.

(3) 1die tagung der Kreissynode beginnt mit einer andacht oder einem Gottes-
dienst und schließt mit Gebet. 2der tagung der Kreissynode wird in den Gottes-
diensten der Kirchengemeinden des Kirchenkreises fürbittend gedacht.
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Artikel 50 
Aufgaben

(1) 1der Kreiskirchenrat wirkt bei den visitationen im Kirchenkreis mit. 2näheres 
regelt die visitationsordnung.

(2) er sorgt gemeinsam mit den Kirchengemeinden dafür, dass die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter für ihren dienst fachlich gefördert und geistlich gestärkt 
werden und dass sie zu Konventen zusammenkommen.

(3) 1Im rahmen der kirchlichen ordnung wirkt er an der stellenplanung und -be-
setzung im Kirchenkreis mit. 2er regelt die dienstaufsicht für die beruflichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchenkreises, sofern durch diese Grundord-
nung oder das dienstrecht nicht andere zuständigkeiten bestehen.

(4) er prüft die Jahresrechnung für die Kreissynode vor, berichtet ihr jährlich über 
seine tätigkeit und alle wichtigen ereignisse im Kirchenkreis und führt die Be-
schlüsse der Kreissynode aus.

(5) er verwaltet das vermögen des Kirchenkreises, führt dessen haushalt und 
beaufsichtigt die vermögens- und Finanzverwaltung der Kirchengemeinden 
nach Maßgabe der kirchlichen ordnung.

(6) 1er nimmt die aufgaben nach artikel 26 abs. 2 wahr. 2Wenn andere dringende 
als die dort genannten Gründe vorliegen, kann er mit zustimmung des Konsisto-
riums längstens für ein Jahr rechtsgeschäfte für eine einzelne Kirchengemeinde 
vornehmen und ihr vermögen oder teile desselben verwalten. 3eine erneute 
Übernahme ist zulässig.

Artikel 51 
 Vertretung im Rechtsverkehr

1der Kirchenkreis wird gerichtlich und außergerichtlich von dem Kreiskirchenrat, 
dieser von der oder dem vorsitzenden oder der oder dem stellvertretenden vor-
sitzenden vertreten. 2artikel 24 abs. 2 gilt entsprechend.

Artikel 52 
Zusammensetzung

(1)  dem Kirchenkreis gehören an:

1. die superintendentin oder der superintendent als vorsitzende oder vor-
sitzender,

2. die oder der Präses der Kreissynode als die oder der stellvertretende vor-
sitzende des Kreiskirchenrates,

3. das stellvertretende Mitglied oder die stellvertretenden Mitglieder im su-
perintendentenamt,

(4) sofern sich die Kreissynode keine eigene Geschäftsordnung gibt, gilt ergän-
zend zu den vorstehenden Bestimmungen die Geschäftsordnung der landessy-
node sinngemäß.

Artikel 48 
Ausschüsse und Arbeitsgruppen

(1) 1die Kreissynode bildet zur vorbereitung ihrer entscheidungen ausschüsse. 

2sie wählt die ausschussmitglieder aus dem Kreis der synodalen und ihrer stell-
vertreterinnen oder stellvertreter und bestimmt eines ihrer ordentlichen Mitglie-
der für den vorsitz. 3die verhandlungen der ausschüsse sind nicht öffentlich; die 
Mitglieder der Kreissynode haben zutritt. 4die ausschüsse können sachverstän-
dige Personen zu ihren verhandlungen zuziehen.

(2) 1Für arbeitsgebiete, für die kein ausschuss gemäß absatz 1 gebildet worden 
ist, kann die Kreissynode arbeitsgruppen einsetzen. 2In die arbeitsgruppen kön-
nen auch Personen berufen werden, die nicht der Kreissynode angehören. 3die 
Kreissynode kann dem Kreiskirchenrat überlassen, aufgaben, zusammenset-
zung und vorsitz zu regeln.

(3) 1die ausschüsse und arbeitsgruppen sind dem Kreiskirchenrat verantwort-
lich und berichten ihm. 2Beschlüsse, die dem Kirchenkreis rechtliche verpflich-
tungen auferlegen, können sie nicht fassen. 3die Mitglieder des Kreiskirchenra-
tes können an den Beratungen der ausschüsse und arbeitsgruppen jederzeit 
teilnehmen.

aBschnitt 3: dEr KrEisKirchEnrat

Artikel 49 
Grundsätze

(1) 1der Kreiskirchenrat leitet den Kirchenkreis. 2er nimmt die aufgaben der 
Kreissynode zwischen deren tagungen wahr und achtet darauf, dass die aufga-
ben des Kirchenkreises gemäß artikel 39 erfüllt werden.

(2) 1die in artikel 42 genannten aufgaben darf der Kreiskirchenrat nur wahrneh-
men, wenn die Kreissynode nicht versammelt ist und nicht einberufen werden 
kann oder der Gegenstand ihre einberufung nicht rechtfertigt und wenn die rege-
lung keinen aufschub duldet. 2entsprechende Beschlüsse sind der Kreissynode 
bei ihrer nächsten tagung zur Bestätigung vorzulegen.



3938 GrundordnunG

mit dem Kreiskirchenrat und der Generalsuperintendentin oder dem Generalsuper-
intendenten.

(3) die superintendentin oder der superintendent ist zur öffentlichen Wortver-
kündigung und zur sakramentsverwaltung in allen Kirchengemeinden des Kirchen-
kreises berechtigt.

(4) 1Werden der superintendentin oder dem superintendenten Mängel bekannt 
oder Beschwerden über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgebracht, soll sie 
oder er zu klären, zu helfen und zu bessern suchen. 2Ist ein Mangel auf diese 
Weise nicht zu beheben und droht dadurch ernster schaden, so berät sie oder er 
sich mit der Generalsuperintendentin oder dem Generalsuperintendenten und 
dem Konsistorium.

(5) die superintendentin oder der superintendent kann bei dringenden angele-
genheiten in jeder Kirchengemeinde ihres oder seines Kirchenkreises den Ge-
meindekirchenrat einberufen und den vorsitz übernehmen.

Artikel 54 
Aufgaben der Superintendentin oder des Superintendenten

(1) die superintendentin oder der superintendent ist insbesondere berufen,

1. für die geschwisterliche zusammenarbeit der Kirchengemeinden, Gremien, 
Ämter und dienste im Kirchenkreis zu sorgen,

2. darauf bedacht zu sein, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seel-
sorge erfahren, und ihnen dafür zur verfügung zu stehen,

3. die Kirchengemeinden in ihrer verantwortung für die schriftgemäße ver-
kündigung des evangeliums zu unterstützen,

4. zusammen mit dem Kreiskirchenrat die Kirchengemeinden des Kirchen-
kreises, die kreiskirchlichen Ämter und dienste und die im Kirchenkreis 
bestehenden einrichtungen kirchlicher Werke zu visitieren,

5. bei der Besetzung der Pfarrstellen nach den vorschriften des Pfarrstel-
lenbesetzungsrechts mitzuwirken und die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Pfarrdienst im Kirchenkreis einzuführen,

6. darauf zu achten, dass die beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ihre aufgaben erfüllen und sich regelmäßig fortbilden,

7. dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pfarrdienst 
im Kirchenkreis sich regelmäßig zu Konventen versammeln,

8. den nachwuchs für den kirchlichen dienst, insbesondere für den dienst 
der öffentlichen Wortverkündigung und sakramentsverwaltung, im Kir-
chenkreis zu beraten und zu fördern,

9. den Kirchenkreis in der Öffentlichkeit zu vertreten,
10. für die Beachtung landeskirchlicher entschließungen und entscheidun-

gen im Kirchenkreis zu sorgen sowie die organe der landeskirche über 

4. mindestens ein weiteres im Pfarrdienst tätiges Mitglied,
5. mindestens ein hauptberuflich bei kirchlichen Körperschaften, einrich-

tungen oder Werken, jedoch nicht im Pfarrdienst oder in der kreiskirch-
lichen verwaltung, einschließlich des für den Kirchenkreis zuständigen 
Kirchlichen verwaltungsamtes, tätiges Mitglied,

6. weitere Mitglieder, die nicht bei kirchlichen Körperschaften, einrichtun-
gen oder Werken beruflich tätig sind.

(2) 1die zahl der Mitglieder des Kreiskirchenrats legt die Kreissynode fest. 2die 
zahl der bei kirchlichen Körperschaften, einrichtungen oder Werken beruflich tä-
tigen unter den Mitgliedern des Kreiskirchenrats muss kleiner sein als die hälfte 
der Mitgliederzahl.

(3) 1die Mitglieder des Kreiskirchenrats nach absatz 1 satz 1 nr. 4 bis 6 werden 
von der Kreissynode nach ihrer neubildung aus ihren ordentlichen Mitgliedern ge-
wählt; sie bleiben bis zur Wahl ihrer nachfolgerinnen und nachfolger im amt. 2die 
satzung des Kirchenkreises kann vorsehen, dass getrennt nach den nummern 4 
bis 6 stellvertreterinnen und stellvertreter gewählt werden. 3die Kreissynode ent-
scheidet zuvor, ob diese personengebunden gewählt werden oder in der reihen-
folge ihrer Wahl bei einer verhinderung ordentlicher Mitglieder tätig werden. 

4die Mitglieder des Kreiskirchenrats nach absatz 1 nr. 4 bis 6 können mit einer 
Mehrheit von zwei dritteln der Mitglieder der Kreissynode abgewählt werden. 

5scheidet ein Mitglied aus, wählt die Kreissynode auf ihrer nächsten tagung ein 
neues Mitglied. 6Wer aus der Kreissynode ausscheidet, ist nicht mehr Mitglied 
im Kreiskirchenrat.

(4)  Für das ruhen der Mitgliedschaft gilt artikel 19 abs. 3 entsprechend.

(5) 1Für die sitzungen des Kreiskirchenrates sowie die Geschäftsführung gelten 
die artikel 22 abs. 3 sowie artikel 23 entsprechend. 2schriftliche abstimmung ist 
mit zustimmung aller Mitglieder zulässig.

aBschnitt 4: diE mitarBEitErinnEn und  
mitarBEitEr dEs KirchEnKrEisEs

Artikel 53 
Auftrag der Superintendentin oder des Superintendenten

(1) 1die superintendentin oder der superintendent nimmt im Kirchenkreis einen 
gesamtkirchlichen auftrag wahr. 2sie oder er fördert die zeugnis- und dienstge-
meinschaft von Kirchengemeinden, Kirchenkreis und landeskirche. 3Ihr oder 
sein Wirken ist geschwisterlicher dienst unter Gottes Wort.

(2) 1die superintendentin oder der superintendent hat eine Pfarrstelle im Kir-
chenkreis inne. 2den dienstsitz bestimmt das Konsistorium im einvernehmen 
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Artikel 56 
Rücktritt, Abberufung und Ausscheiden aus dem Superintendentenamt

(1) die superintendentin oder der superintendent kann von diesem amt durch 
erklärung gegenüber der Kirchenleitung zurücktreten.

(2) 1die Kirchenleitung kann auf antrag der Kreissynode, der Bischöfin oder des 
Bischofs oder der Generalsuperintendentin oder des Generalsuperintendenten 
die abberufung beschließen, nachdem die oder der Betroffene sowie der Kreis-
kirchenrat gehört wurden. 2der antrag der Kreissynode bedarf einer Mehrheit 
von zwei dritteln ihrer Mitglieder.

(3) 1scheidet die superintendentin oder der superintendent aus der Pfarrstelle 
aus, so endet gleichzeitig das superintendentenamt. 2die Kirchenleitung kann 
nach anhörung des Kreiskirchenrats etwas anderes bestimmen.

(4) Für das ausscheiden aus altersgründen gelten die regelungen des Pfarr-
dienstrechts für den eintritt in den ruhestand.

Artikel 57 
Stellvertretung im Superintendentenamt

(1) 1die Kreissynode wählt für die dauer ihrer amtszeit auf vorschlag der super-
intendentin oder des superintendenten aus den ihr angehörigen Inhaberinnen 
und Inhabern von Pfarrstellen eine oder zwei Personen für die stellvertretung im 
superintendentenamt. 2die stellvertretung wird nach ablauf der amtszeit der 
Kreissynode bis zum dienstantritt der nachfolgerin oder des nachfolgers oder 
der nachfolgerinnen und nachfolger fortgesetzt. 3Wenn zwei stellvertreterinnen 
oder stellvertreter gewählt sind, ist von der Kreissynode eine reihenfolge bei der 
stellvertretung festzulegen.

(1a) 1der Kreiskirchenrat kann in einer dienstordnung unbeschadet der verant-
wortung der superintendentin oder des superintendenten eigene ständige zu-
ständigkeitsbereiche der oder des stellvertretenden im superintendentenamt 
vorsehen. 2die erarbeitung der dienstordnung wird durch die Generalsuperinten-
dentin oder den Generalsuperintendenten moderiert.

(2) 1Bei einer länger dauernden verhinderung der superintendentin oder des su-
perintendenten oder im Falle der vakanz kann das Konsistorium auf vorschlag 
der Generalsuperintendentin oder des Generalsuperintendenten die vertretung 
anders regeln. 2der Kreiskirchenrat ist vorher zu hören.

wichtige ereignisse im Kirchenkreis zu unterrichten, sie zu beraten und 
ihnen gegenüber die Belange des Kirchenkreises zu vertreten.

(2) die superintendentin oder der superintendent erfüllt außerdem die ihr oder 
ihm durch die kirchliche ordnung besonders übertragenen aufgaben.

Artikel 55 
Besetzung des Superintendentenamtes

(1) 1die Besetzung des superintendentenamtes ist eine gemeinschaftliche auf-
gabe des Kirchenkreises und der landeskirche. 2die superintendentin oder der 
superintendent wird von der Kreissynode aufgrund eines Wahlvorschlags für die 
dauer von zehn Jahren gewählt; Wiederwahl ist zulässig.

(2) 1den Wahlvorschlag stellt eine vorschlagskommission auf. 2zur vorschlags-
kommission gehören die Generalsuperintendentin oder der Generalsuperinten-
dent sowie vier von der Kirchenleitung benannte und fünf von der Kreissynode 
aus ihren ordentlichen Mitgliedern gewählte Personen; jedes entsendungsgre-
mium muss mindestens zwei nicht ordinierte Mitglieder bestellen. 3den vorsitz 
in der vorschlagskommission führt die Generalsuperintendentin oder der Gene-
ralsuperintendent; der Wahlvorschlag bedarf ihrer oder seiner zustimmung.

(3) abweichend von absatz 2 kann die Kreissynode beschließen, dass die Gene-
ralsuperintendentin oder der Generalsuperintendent nach anhörung des Kreis-
kirchenrats und der Kirchenleitung den Wahlvorschlag aufstellt.

(4) 1die Kreissynode wählt die superintendentin oder den superintendenten mit 
der Mehrheit ihrer Mitglieder. 2Wird diese Mehrheit nicht erreicht, so ist, wenn 
mehrere zur Wahl stehen, erneut zwischen den beiden zu wählen, die die meis-
ten der abgegebenen stimmen erhalten haben. 3Im dritten Wahlgang genügt die 
Mehrheit der anwesenden, unabhängig davon, ob zu diesem zeitpunkt noch ein 
oder zwei Bewerber zur Wahl stehen. 4erreicht im dritten Wahlgang kein Bewer-
ber die erforderliche Mehrheit, so kann die Kreissynode die durchführung eines 
vierten Wahlgangs beschließen. 5In diesem steht nur noch die Bewerberin oder 
der Bewerber zur Wahl, die oder der die meisten stimmen im dritten Wahlgang 
auf sich vereinigt hat. 6erhält sie oder er die stimmen der Mehrheit der anwe-
senden, ist sie oder er zur superintendentin oder zum superintendenten ge-
wählt. 7anderenfalls ist ein neuer Wahlvorschlag zu unterbreiten.

(5) die oder der Gewählte wird von der Kirchenleitung namens der Kirche zur su-
perintendentin oder zum superintendenten berufen und von der Generalsuper-
intendentin oder dem Generalsuperintendenten in einem Gottesdienst eingeführt.
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aBschnitt 5: BEsondErE BEstimmungEn

Artikel 62 
Zusammenarbeit von Kirchenkreisen

(1) Mehrere Kirchenkreise können aufgaben gemeinsam wahrnehmen und ange-
legenheiten gemeinsam regeln.

(2) sie können gemeinsame einrichtungen schaffen und unterhalten, wenn die 
zuständigen organe der beteiligten Kirchenkreise zustimmen.

(3) 1die Wahrnehmung der erforderlichen leitungsaufgaben regeln die beteilig-
ten Kirchenkreise im gegenseitigen einvernehmen. 2entsprechende Beschlüsse 
von Kreissynoden und Kreiskirchenräten bedürfen der kirchenaufsichtlichen Ge-
nehmigung.

(4) einzelheiten der zusammenarbeit von Kirchenkreisen können kirchengesetz-
lich geregelt werden.

Artikel 63 
Kirchenkreisverbände

(1) Mehrere Kirchenkreise können in einem Kirchenkreisverband als Körper-
schaft des öffentlichen rechts zusammenarbeiten.

(2) 1die errichtung, veränderung oder aufhebung von Kirchenkreisverbänden 
wird nach anhörung der Beteiligten durch das Konsistorium beschlossen, das 
auch die satzung genehmigt. 2Kirchengesetzlich kann abweichendes geregelt 
werden, wenn die rechte der Kirchengemeinden und Kirchenkreise nicht einge-
schränkt werden.

Artikel 64 
Kirchliche Verwaltungsämter

1verwaltungsaufgaben von Kirchenkreisen und Kirchengemeinden werden in 
Kirchlichen verwaltungsämtern wahrgenommen. 2durch Kirchengesetz werden 
die rechtsstellung der verwaltungsämter, ihre aufgaben sowie das verfahren 
der zuordnung von Kirchenkreisen und Kirchengemeinden zu einem verwal-
tungsamt geregelt. 3das Kirchengesetz kann auch festlegen, dass Kirchenkreis-
verbände als rechtsträger der verwaltungsämter errichtet werden.

Artikel 65 
Reformierter Kirchenkreis

(1) Für die reformierten Kirchengemeinden, die im reformierten Kirchenkreis zu-
sammengeschlossen sind, übt die rechte und Pflichten der superintendentin 

Artikel 58 
Kollegiale Leitungsform

(1) 1die leitung eines Kirchenkreises kann abweichend von den Bestimmungen 
über Kreiskirchenrat und superintendentin oder superintendent durch ein Kolle-
gium wahrgenommen werden, wenn die Kreissynode dies beschließt und die Kir-
chenleitung zustimmt. 2das nähere wird kirchengesetzlich geregelt.

(2) 1ein Wechsel der leitungsform soll in der regel erst nach ablauf der amtszeit 
der Betroffenen vorgenommen werden. 2ein Wechsel der leitungsform inner-
halb der laufenden amtszeit ist nur mit zustimmung der Betroffenen zulässig.

Artikel 59 
Beauftragte

(1) die Kreissynode bestellt auf vorschlag des Kreiskirchenrats im zusammen-
wirken mit den zuständigen Gremien der landeskirche Beauftragte für be-
stimmte arbeitsgebiete und aufgabenbereiche im Kirchenkreis.

(2) die Beauftragten üben ihre tätigkeit in zusammenarbeit mit den kirchlichen 
einrichtungen und Werken sowie den entsprechenden dienststellen der landes-
kirche aus.

(3) 1Wenn nichts anderes festgelegt ist, erfolgt die Bestellung im nebenamt und 
gilt für die dauer von sechs Jahren. 2Wiederberufung ist möglich.

Artikel 60 
Weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

1die beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kirchenkreises werden im 
rahmen des stellenplans durch den Kreiskirchenrat angestellt. 2sie arbeiten mit 
den Kirchengemeinden zusammen. 3sie nehmen an veranstaltungen der Fort- 
und Weiterbildung teil. 4sie sind grundsätzlich zu gegenseitiger vertretung ver-
pflichtet.

Artikel 61 
Kreiskirchliche Stellen

1Über die errichtung neuer und die aufhebung bestehender kreiskirchlicher stel-
len entscheidet die Kreissynode; bei kreiskirchlichen Pfarr- und Kirchenbeam-
tenstellen bedarf die entscheidung der Genehmigung des Konsistoriums. 2das 
nähere wird kirchengesetzlich geregelt.
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(4) die landeskirche unterstützt die Kirchengemeinden, arbeitszweige, einrich-
tungen und Werke in ihren missionarischen aktivitäten und in dem Bemühen, 
das Gespräch mit Menschen anderer Überzeugungen und angehörigen anderer 
religionen zu führen.

aBschnitt 2: diE landEssynodE

Artikel 67  
Grundsätze

(1) 1In der landessynode haben die Kirchengemeinden, die Kirchenkreise, die be-
sonderen arbeitszweige, einrichtungen und Werke durch gewählte und berufene 
vertreterinnen und vertreter teil an der leitung der landeskirche. 2Jedes Mit-
glied der landessynode trägt persönlich in alleiniger Bindung an Jesus christus 
und sein Wort Mitverantwortung für die ganze Kirche.

(2) die landessynode handelt als geschwisterliche Gemeinschaft im vertrauen 
auf das Wirken des heiligen Geistes, im Glauben an die Gegenwart Jesu christi 
und im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes.

(3) die landessynode hat um ihres auftrages willen ihre unabhängigkeit zu wahren.

Artikel 68 
Ziele

(1) 1die landessynode hat die einheit der evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische oberlausitz zu wahren und die Gemeinschaft ihrer Glieder zu 
stärken. 2sie hat die ständige erneuerung der Kirche zu fördern und grundsätz-
liche Fragen zum Weg und zur struktur der Kirche zu bedenken. 3sie soll drohen-
den Gefahren begegnen und entstandenen schaden beheben.

(2) die landessynode fördert das Bemühen der Gemeinden und ihrer Glieder, in 
der Freiheit und Bindung des Glaubens verantwortung für die Gesellschaft wahr-
zunehmen.

(3) 1die landessynode bezeugt den zuspruch und anspruch der liebe Gottes ge-
genüber allen Menschen. 2sie beobachtet die geistigen, kulturellen, sozialen und 
politischen strömungen und sorgt dafür, dass die Kirche ihren dienst in der Welt 
erfüllt. 3sie erinnert vor der Öffentlichkeit an die verantwortung aller Menschen 
vor Gott. 4sie tritt dafür ein, dass staat und Gesellschaft für recht und Frieden 
sorgen und der verkündigung der frohen Botschaft raum geben. 5sie erhebt ein-
spruch, wenn Menschen verführt oder gezwungen werden, Gottes Gebote zu 
missachten. 6sie setzt sich für unschuldig und schuldig leidende, Benachteiligte 
und Menschen in Gewissensnot ein. 7sie tritt ein für die durch menschliches 
handeln bedrohte schöpfung.

oder des superintendenten der von der Kreissynode gewählte Kreiskirchenrat 
aus.

(2) 1Für die französisch-reformierten Kirchengemeinden gelten hinsichtlich der 
Bildung der Kreissynode und der Mitarbeit im Kirchenkreis die Grundsätze der 
discipline ecclésiastique des églises reformées de France. 2näheres regelt die 
ordnung der reformierten Kreissynode.

(3) die Mitglieder der reformierten Kreissynode nehmen beratend an der Kreis-
synode ihres Wohnortes teil.

(4) die Generalsuperintendentin oder der Generalsuperintendent des sprengels, 
in dem die Kreissynode des reformierten Kirchenkreises tagt, nimmt an ihr bera-
tend teil.

teIl 4: 
dIe landesKIrche

aBschnitt 1: auftrag

Artikel 66 
Auftrag

(1) 1die landeskirche nimmt den auftrag der Kirche, das evangelium auszurich-
ten, in ihrem Bereich wahr. 2sie hat die aufgabe, die Gemeinschaft zwischen den 
Kirchengemeinden, den Kirchenkreisen sowie den kirchlichen Werken und ein-
richtungen zu fördern und kirchliche aktivitäten anzuregen, zu entwickeln und 
zu koordinieren.

(2) 1die landeskirche pflegt Kontakte mit den Kirchen der Ökumene und vermit-
telt ihren Kirchengemeinden erfahrungen aus anderen Kirchen. 2sie fördert öku-
menische Partnerschaften auf allen ebenen und das christlich-jüdische Ge-
spräch.

(3) 1die landeskirche nimmt den kirchlichen Bildungsauftrag in ihrem Bereich 
wahr. 2Im rahmen des jeweiligen landesrechts trägt sie in zusammenarbeit mit 
den Kirchenkreisen Mitverantwortung für den evangelischen religionsunterricht. 

3darüber hinaus fördert sie das evangelische schulwesen sowie die kirchliche 
erwachsenenbildung.
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4. die ausbildungsordnungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pfarr-
dienst, Gemeindepädagoginnen und -pädagogen, Predigerinnen und Pre-
diger, für andere dienste die Grundbestimmungen ihrer ausbildung,

5. das dienst-, Besoldungs- und versorgungsrecht der beruflichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im dienst der öffentlichen Wortverkündigung 
und sakramentsverwaltung sowie der Kirchenbeamtinnen und -beamten,

6. Grundsätze des kirchlichen arbeitsrechts,
7. das kirchliche Mitarbeitervertretungsrecht,
8. das kirchliche steuerrecht einschließlich eines Gemeindekirchgeldes 

(ortskirchensteuer),
9. die ordnung des haushalts-, Kassen- und rechnungswesens,
10. die ordnung der aufsicht über die vermögensrechtlichen Beschlüsse der 

Kirchengemeinden und Kirchenkreise,
11. die angemessene aufteilung der einnahmen zwischen den Kirchenge-

meinden, den Kirchenkreisen und der landeskirche,
12. die Feststellung des landeskirchlichen haushaltsplans,
13. die zustimmung zu verträgen mit anderen landeskirchen und Kirchen-

verbänden,
14. die zustimmung zu staatskirchenverträgen.

(2) 1durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, dass das arbeitsrecht der pri-
vatrechtlich angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tarifvertraglich gere-
gelt wird. 2hierbei muss sichergestellt werden, dass das selbstverständnis der 
Kirche gewahrt bleibt und arbeitskampfmaßnahmen ausgeschlossen sind. 3an-
gemessene regelungen für finanzielle notlagen der Kirche sind vorzusehen.

(3) die landessynode kann mit grundordnungsändernder Mehrheit Kirchenge-
setze zur erprobung neuer arbeitsformen und strukturen verabschieden, die 
über die geltende Grundordnung hinausgehen.

Artikel 71 
Gesetzgebungsverfahren

(1) Kirchengesetze werden in zwei lesungen beraten und mit der Mehrheit der 
abgegebenen gültigen stimmen beschlossen.

(2) 1Bei Kirchengesetzen zur Änderung der Grundordnung müssen die lesungen 
an verschiedenen tagen stattfinden. 2diese Kirchengesetze bedürfen in den 
schlussabstimmungen der zustimmung von zwei dritteln der anwesenden und 
von mehr als der hälfte der Mitglieder der landessynode.

(3) 1Kirchengesetze werden von der oder dem Präses im Kirchlichen amtsblatt 
bekannt gemacht. 2sie treten, wenn nichts anderes bestimmt ist, am vierzehn-
ten tag nach dem tag der ausgabe des Kirchlichen amtsblattes in Kraft. 3Ist die 
Bekanntmachung im Kirchlichen amtsblatt nicht oder nicht rechtzeitig möglich, 

Artikel 69 
Aufgaben

(1) die landessynode kann über alle angelegenheiten der evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz beraten und, sofern die zuständig-
keit nicht ausdrücklich einem anderen organ übertragen ist, beschließen.

(2) die landessynode ist insbesondere berufen,

1. die Kirchengesetze der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schle-
sische oberlausitz zu beschließen,

2. die zur Inkraftsetzung gesamtkirchlichen rechts für die evangelische Kir-
che Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz erforderlichen Be-
schlüsse zu fassen, soweit es sich um Kirchengesetze handelt, die nicht 
durch entscheidung der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schle-
sische oberlausitz wieder außer Kraft gesetzt werden können,

3. über die außerkraftsetzung gesamtkirchlichen rechts zu beschließen, 
soweit das gesamtkirchliche recht die außerkraftsetzung vorsieht,

4. den haushalt der landeskirche zu beschließen und die Jahresrechnung 
abzunehmen,

5. den Kirchensteuerbeschluss zu fassen,
6. den landeskirchlichen Kollektenplan zu beschließen,
7. über die Änderung von Grenzen der evangelischen Kirche Berlin-Bran-

denburg-schlesische oberlausitz zu beschließen,
8. die anzahl der sprengel und deren abgrenzung auf antrag der Kirchenlei-

tung festzulegen,
9. über die neubildung, veränderung, aufhebung und vereinigung von Kir-

chenkreisen nach Maßgabe des artikel 40 abs. 1 satz 3 zu beschließen.

(3) die landessynode kann sich über die arbeit der anderen organe sowie der 
landeskirchlichen einrichtungen und Werke Berichte geben lassen und ihnen im 
rahmen der kirchlichen ordnung Weisungen für ihre tätigkeit geben.

(4) die landessynode kann sich mit erklärungen an außerkirchliche stellen und 
an die Öffentlichkeit wenden.

Artikel 70 
Kirchengesetze

(1) der regelung durch Kirchengesetz bedürfen

1. die Grundordnung der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesi-
sche oberlausitz,

2. die ordnung des kirchlichen lebens,
3. die ordnungen der Gottesdienste (agenden) und die einführung des Ge-

sangbuchs,
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eine Wählgemeinschaft, wenn der Kirchenkreis weniger als zwei Mitglie-
der der landessynode zu wählen hätte.

5. 1die Mitglieder der landessynode werden von den Kreissynoden aus ih-
ren ordentlichen Mitgliedern gewählt. 2die superintendentinnen und su-
perintendenten stehen nicht zur Wahl. 3von den gewählten Mitgliedern 
eines Kirchenkreises oder einer Wählgemeinschaft darf zum zeitpunkt 
der Wahl nicht mehr als die hälfte bei kirchlichen Körperschaften, ein-
richtungen und Werken beruflich tätig sein.

6. die zahl der Kirchenmitglieder jedes Kirchenkreises wird von der landes-
synode auf vorlage des Konsistoriums, das zuvor den Kreiskirchenrat an-
hört, festgestellt.

(3) 1die Konvente der superintendentinnen und superintendenten wählen aus  
ihren Mitgliedern unter der leitung der Generalsuperintendentin oder des Gene-
ralsuperintendenten Mitglieder der landessynode. 2dabei ist in jedem sprengel 
für je angefangene zu wählende zehn Mitglieder der landessynode nach absatz 1 
nr. 1 ein Mitglied zu wählen.

(4) 1der Ältestenrat beruft im Benehmen mit der Kirchenleitung für die folgende 
amtszeit der landessynode bis zu einem Fünftel der zahl der zu wählenden Mit-
glieder der landessynode nach absatz 1 nr. 1 und 5, darunter

1. zwei in der kirchlichen Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Jugendliche, die 
zum zeitpunkt der Bildung der landessynode mindestens 16 und höchs-
tens 26 Jahre alt sind; dabei kann in Ämter nach artikel 74 abs. 1 sowie 
84 abs. 2 nur gewählt werden, wer die Befähigung zum Ältestenamt be-
sitzt; sowie

2. je eine vertreterin oder einen vertreter von sechs kirchlichen arbeits-
zweigen, einrichtungen und Werken auf deren vorschlag. die landessyn-
ode bestimmt im letzten Jahr ihrer amtszeit für die folgende amtszeit 
sechs arbeitszweige, einrichtungen und Werke und entscheidet, wel-
ches organ für die unterbreitung eines Berufungsvorschlages zuständig 
oder zu bilden ist.

2Bei den Berufungen ist die regionale Gliederung zu beachten und zu berücksich-
tigen, dass die zahl der bei kirchlichen Körperschaften, einrichtungen oder Wer-
ken beruflich tätigen unter den Mitgliedern der landessynode kleiner sein soll 
als die hälfte der Mitgliederzahl.

(5) 1Für jedes ordentliche Mitglied nach absatz 1 nr. 1, 5, 6 und 7 werden zwei 
stellvertretende Mitglieder bestellt. 2scheidet ein ordentliches oder ein stellver-
tretendes Mitglied aus, bestellt das entsendende organ für den rest der amts-
zeit eine nachfolgerin oder einen nachfolger.

so ist auf anderen Wegen für eine möglichst umfassende Bekanntgabe zu sor-
gen. 4In diesem Fall treten Kirchengesetze, wenn nichts anderes bestimmt ist, 
einen Monat nach der Beschlussfassung in Kraft.

Artikel 72 
Zusammensetzung

(1) der landessynode gehören an:

1. Mitglieder aus den Kirchenkreisen nach absatz 2,
2. die Bischöfin oder der Bischof,
3. die Generalsuperintendentinnen und Generalsuperintendenten sowie die 

geistliche Moderatorin oder der geistliche Moderator,
4. die Präsidentin oder der Präsident und die Pröpstin oder der Propst des 

Konsistoriums,
5. superintendentinnen und superintendenten nach absatz 3,
6. eine lehrstuhlinhaberin oder ein lehrstuhlinhaber der theologischen Fa-

kultät der humboldt-universität zu Berlin,
7. berufene Mitglieder nach absatz 4.

(2) Für die Wahl der von den Kirchenkreisen zu wählenden Mitglieder der lan-
dessynode gilt Folgendes:

1. 1In dem sprengel, dessen Gebiet vollständig oder zu wesentlichen teilen 
im land Berlin liegt, wählen die Kirchenkreise insgesamt sechs Mitglie-
der zuzüglich je angefangene 20 000 Kirchenmitglieder im sprengel ein 
Mitglied der landessynode. 2In jedem übrigen sprengel wählen die Kir-
chenkreise insgesamt neun Mitglieder zuzüglich je angefangene 20 000 
Kirchenmitglieder im sprengel ein Mitglied der landessynode.

2. 1Für die aufteilung der nach nummer 1 im sprengel zu wählenden Mit-
glieder der landessynode auf die Kirchenkreise wird die zahl dieser Mit-
glieder, vervielfacht mit der zahl der Mitglieder jedes Kirchenkreises, 
durch die Gesamtzahl der Kirchenmitglieder im sprengel geteilt. 2Jeder 
Kirchenkreis kann zunächst so viele Mitglieder der landes synode wäh-
len, wie ganze zahlen auf ihn entfallen. 3Weitere zu vergebende sitze 
sind den Kirchenkreisen in der reihenfolge der höchsten zahlenbruch-
teile, die sich bei der Berechnung nach satz 2 ergeben, zuzuteilen.

3. der reformierte Kirchenkreis wählt unabhängig von der zahl der Mitglie-
der ein Mitglied der landessynode.

4. 1Kirchenkreise können innerhalb des sprengels Wählgemeinschaften bilden. 

2auf antrag eines Kirchenkreises, der zwei Monate vor der Feststellung 
der zahl der Mitglieder der Kirchengemeinde durch die landessynode 
nach nummer 6 eingegangen sein muss, bestimmt die landessynode 
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(2) 1die oder der Präses soll nicht bei kirchlichen Körperschaften, einrichtungen 
oder Werken beruflich tätig sein. 2die Mitglieder gemäß artikel 72 abs. 1 nr. 2 bis 
4 stehen nicht zur Wahl.

(3) artikel 22 abs. 1a gilt entsprechend.

Artikel 75 
Amtszeit, Versprechen

(1) 1die amtszeit der landessynode dauert sechs Jahre. 2sie beginnt mit der er-
öffnung der ersten tagung, die spätestens vier Wochen nach dem ende der 
amtszeit der vorigen landessynode stattfindet.

(2) 1Beim eintritt in die landessynode legen die Mitglieder ein versprechen ab. 

2die oder der Präses fragt: »Ihr seid bestellt, Mitglieder dieser landessynode zu 
sein. versprecht ihr vor Gott und dieser landessynode, den euch übertragenen 
dienst in der Bindung an Jesus christus und in treue zu schrift und Bekenntnis 
wahrzunehmen und den ordnungen der Kirche gemäß zu erfüllen, so antwortet: 
Ja, mit Gottes hilfe.« 3die Mitglieder antworten: »Ja, mit Gottes hilfe.« 4Wer das 
versprechen verweigert, kann nicht Mitglied der landessynode sein.

Artikel 76 
Gottesdienst, Fürbitte, Information der Kirchengemeinden

(1) Während jeder tagung der landessynode findet ein abendmahlsgottesdienst 
statt.

(2) In den Gottesdiensten der Kirchengemeinden wird der landessynode fürbit-
tend gedacht.

(3) In den Kirchengemeinden wird durch Mitglieder der landessynode über die 
tagung informiert.

Artikel 77 
Ständige Ausschüsse

(1) 1die landessynode bestellt zur vorbereitung und durchführung ihrer aufga-
ben den Ältestenrat, der aus dem Präsidium und bis zu weiteren sechs Mitglie-
dern der landes synode besteht, und weitere ständige ausschüsse, deren vor-
sitzende sie bestimmt. 2die Mitglieder der Kirchenleitung können an den sitzun-
gen der ausschüsse teilnehmen. 3der Ältestenrat oder einzelne seiner Mitglieder 
können mit einer Mehrheit von zwei dritteln der Mitglieder der landessynode 
abgewählt werden.

(2) 1der Ältestenrat bereitet im Benehmen mit der Kirchenleitung die tagungen 
der landessynode vor; er prüft vorläufig die legitimation der Mitglieder. 2er be-

(6) 1die nicht ordinierten Mitglieder der landessynode müssen zum Ältestenamt 
befähigt sein. 2alle Mitglieder müssen im Bereich der evangelischen Kirche Ber-
lin-Brandenburg-schlesische oberlausitz wohnen. 3zieht ein Mitglied aus dem 
Bereich der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz 
fort oder verliert ein zum Ältestenamt befähigtes Mitglied diese Befähigung, en-
det die Mitgliedschaft in der landessynode. 4Bei Mitgliedern nach absatz 1 nr. 1 
endet die Mitgliedschaft in der landessynode, wenn die Mitgliedschaft in der 
Kreissynode vorzeitig endet, sofern die Kreissynode nichts anderes beschließt. 

5Bei Mitgliedern nach absatz 4 nr. 1 und 2 endet die Mitgliedschaft mit dem 
Wegfall der dort genannten voraussetzungen oder mit der Beendigung der für 
die Berufung maßgeblichen umstände, sofern der Ältestenrat nichts anderes be-
schließt. 6die sätze 1 bis 5 gelten auch für stellvertretende Mitglieder.

(7) 1die Mitglieder des Kollegiums mit ausnahme der in absatz 1 nr. 4 genannten, 
die referatsleiterinnen und referatsleiter sowie die referentinnen und referen-
ten des Konsistoriums dürfen der landessynode nicht angehören. 2sie nehmen 
an den tagungen der landessynode beratend teil.

(8) Für das ruhen der Mitgliedschaft gilt artikel 19 abs. 3 entsprechend.

Artikel 73 
Tagungen

(1) 1die landessynode tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. 2sie wird von 
der oder dem Präses einberufen und geleitet. 3ort und Beginn der tagung be-
stimmt das Präsidium der landessynode.

(2) eine außerordentliche tagung der landessynode ist einzuberufen, wenn ein 
drittel ihrer Mitglieder oder die Kirchenleitung es verlangt.

(3) die landessynode ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei drittel der Mit-
glieder anwesend sind.

(4) die landessynode gibt sich eine Geschäftsordnung.

Artikel 74 
Präsidium

(1) 1die landessynode wählt zu Beginn der ersten tagung aus ihren ordentlichen 
Mitgliedern für die dauer ihrer amtszeit die oder den Präses, zwei vizepräsides 
und zwei mit der schriftführung Beauftragte. 2sie bilden das Präsidium der lan-
dessynode, das bis zur Wahl der oder des Präses der nächsten landessynode im 
amt bleibt.
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Artikel 81 
Aufgaben

(1) die Kirchenleitung hat insbesondere die aufgabe,

1. kirchliche arbeit zu planen,
2. entscheidungen und verordnungen mit Gesetzeskraft sowie rechtsver-

ordnungen gemäß artikel 83 zu beschließen,
3. die zur Inkraftsetzung gesamtkirchlichen rechts erforderlichen Be-

schlüsse zu fassen, soweit es sich um Kirchengesetze handelt, die durch 
entscheidung der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
oberlausitz wieder außer Kraft gesetzt werden können; über diese Be-
schlüsse ist der landessynode auf ihrer nächsten tagung zu berichten,

4. vorlagen an die landessynode zu geben,
5. superintendentinnen und superintendenten, landeskirchliche Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter im Pfarrdienst, Kirchenbeamtinnen und Kir-
chenbeamte sowie die Mitglieder des Kollegiums des Konsistoriums ge-
mäß artikel 93 abs. 1 zu berufen,

6. über die zulassung zur ordination zu entscheiden,
7. die aufsicht über das Konsistorium zu führen,
8. über die neubildung, veränderung, aufhebung und vereinigung von Kir-

chenkreisen zu beschließen, wenn keine der beteiligten Kreissynoden 
widersprochen hat,

9. die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz un-
beschadet der vertretungsbefugnis des Konsistoriums gerichtlich und 
außergerichtlich zu vertreten.

(2) die Kirchenleitung kann einzelne ihr zugewiesene aufgaben dem Konsisto-
rium zur erledigung übertragen; dies gilt nicht für die in absatz 1 nr. 2, 3, 6 und 
7 genannten aufgaben.

Artikel 82 
Aufsicht über die Kirchengemeinden und Kirchenkreise

(1) 1die Kirchenleitung hat Beschlüsse der Gemeindekirchenräte, der Kreissyno-
den und der Kreiskirchenräte außer Kraft zu setzen, wenn sie mit schrift und Be-
kenntnis nicht vereinbar sind. 2das organ ist vorher zu hören. 3handelt es sich 
um Beschlüsse reformierter organe, entscheidet anstelle der Kirchenleitung das 
evangelisch-reformierte Moderamen.

(2) 1das organ, dessen Beschluss außer Kraft gesetzt wird, kann eine nochmalige 
Prüfung und entscheidung verlangen, die nicht früher als zwei Monate nach der 
ersten erfolgen darf. 2hält die Kirchenleitung ihre entscheidung aufrecht, so ist ein 
einspruch bei der landessynode zulässig. 3das verlangen nach nochmaliger Prü-
fung und entscheidung und der einspruch haben keine aufschiebende Wirkung.

reitet die der landessynode vorbehaltenen Wahlen vor, falls das kirchliche recht 
nichts anderes bestimmt. 3er koordiniert die arbeit der ausschüsse der landes-
synode.

Artikel 78 
Einspruch der Kirchenleitung

1Gegen einen Beschluss der landessynode kann die Kirchenleitung innerhalb 
von zwei Monaten einspruch erheben, wenn zwei drittel ihrer Mitglieder es be-
schließen. 2der verhandlungsgegenstand ist der landessynode bei der nächsten 
tagung erneut vorzulegen. 3hält diese ihren Beschluss aufrecht, so ist danach zu 
verfahren. 4Gegen Wahlen ist ein einspruch nicht möglich.

Artikel 79 
Rechte der vom Reformierten Kirchenkreis gewählten Mitglieder

(1) 1Widersprechen die vom reformierten Kirchenkreis gewählten Mitglieder der 
landessynode einer synodalen entscheidung mit der Begründung, dass sie mit 
Bekenntnis oder ordnung der Kirchengemeinden des reformierten Kirchenkrei-
ses nicht im einklang steht, so hat die entscheidung insoweit für diese reformier-
ten Gemeinden keine Geltung. 2die zuständigen reformierten Gremien können 
mit zustimmung der Kirchenleitung den Gegenstand im Wege einer satzung im 
rahmen der gesamtkirchlichen ordnung regeln. 3die satzung wird wie ein Kir-
chengesetz bekannt gemacht.

(2) absatz 1 satz 2 und 3 gilt entsprechend, wenn die landessynode eine von 
den reformierten Mitgliedern vorgeschlagene Änderung der ordnung der refor-
mierten Gemeinden ablehnt.

aBschnitt 3: diE KirchEnlEitung

Artikel 80 
Grundsätze

(1) die Kirchenleitung ist berufen, die landeskirche im rahmen der kirchlichen 
ordnung zu leiten.

(2) die Kirchenleitung nimmt die in artikel 69 genannten aufgaben wahr, wenn 
die landessynode nicht versammelt ist.

(3) die Kirchenleitung berichtet der landessynode jährlich über ihre tätigkeit 
und alle wichtigen ereignisse in der landeskirche und führt die Beschlüsse der 
landessynode aus.



5554 GrundordnunG

(2) die Mitglieder der Kirchenleitung nach absatz 1 satz 1 nr. 2 werden von der 
landessynode auf ihrer ersten tagung für die dauer ihrer amtszeit aus ihren or-
dentlichen Mitgliedern gewählt.

(3) 1die gewählten Mitglieder der Kirchenleitung bleiben bis zur Wahl ihrer nach-
folgerinnen oder nachfolger im amt. 2Wiederwahl ist zulässig. 3scheidet ein ge-
wähltes Mitglied vorzeitig aus, wählt die landessynode für den rest ihrer amts-
zeit ein neues Mitglied.

(4) 1die Mitglieder der Kirchenleitung nach absatz 1 nr. 2 können mit einer Mehr-
heit von zwei dritteln der Mitglieder der landessynode abgewählt werden. 2Für 
das ruhen der Mitgliedschaft gilt artikel 19 abs. 3 entsprechend.

Artikel 85 
Sitzungen

(1) 1den vorsitz in der Kirchenleitung führt die Bischöfin oder der Bischof. 2Im 
Falle der verhinderung führt die oder der Präses der landessynode den vorsitz.

(2) 1die Kirchenleitung ist beschlussfähig, wenn mehr als die hälfte der Mitglie-
der anwesend ist. 2Für die abstimmung und Wahlen gilt artikel 23 abs. 5 und 6 
entsprechend.

(3) an den abstimmungen zu Beschlüssen, welche die Kirchenleitung als organ 
der aufsicht über das Konsistorium fasst, nehmen die Präsidentin oder der Prä-
sident und die Pröpstin oder der Propst des Konsistoriums nicht teil.

(4) die geistliche Moderatorin oder der geistliche Moderator nimmt an den sit-
zungen der Kirchenleitung beratend teil.

(5) die Kirchenleitung kann die Mitglieder des Konsistoriums im einzelfall oder im 
regelfall beratend zu ihren sitzungen hinzuziehen.

(6) die Kirchenleitung kann sich eine Geschäftsordnung geben.

Artikel 86 
Vertretung im Rechtsverkehr

1die landeskirche wird gerichtlich und außergerichtlich von der Kirchenleitung, 
diese von der oder dem vorsitzenden, oder dem Konsistorium, dieses von der 
Präsidentin oder dem Präsidenten oder den mit deren stellvertretung Beauftrag-
ten vertreten. 2artikel 24 abs. 2 gilt entsprechend.

Artikel 83 
Entscheidungen im Eilfall, Rechtssetzung

(1) 1Wenn die erledigung einer der landessynode vorbehaltenen aufgabe keinen 
aufschub duldet und die einberufung der landessynode nicht möglich ist oder 
der Bedeutung des Gegenstandes nicht entspricht, trifft die Kirchenleitung eine 
entscheidung, der die hälfte ihrer Mitglieder zustimmen müssen. 2sie berichtet 
darüber der landessynode.

(2) 1angelegenheiten, die den erlass eines Kirchengesetzes erfordern, regelt die 
Kirchenleitung durch verordnung mit Gesetzeskraft, nachdem der nach ent-
scheidung des Präsidiums der landessynode zuständige ausschuss der landes-
synode oder, falls ein entsprechender ständiger ausschuss nicht besteht, das 
Präsidium zugestimmt hat. 2die Grundordnung kann auf diese Weise nicht geän-
dert werden. 3verordnungen mit Gesetzeskraft sind der landessynode bei ihrer 
nächsten tagung zur Genehmigung vorzulegen. 4Wird die Genehmigung versagt, 
muss die Kirchenleitung die verordnung aufheben.

(3) 1rechtsverordnungen können aufgrund kirchengesetzlicher ermächtigung er-
lassen werden. 2Inhalt, zweck und ausmaß der ermächtigung müssen in dem 
Kirchengesetz bestimmt werden. 3die rechtsgrundlage ist in der verordnung an-
zugeben.

(4) 1verordnungen mit Gesetzeskraft und rechtsverordnungen werden im Kirch-
lichen amtsblatt bekannt gemacht. 2sie treten, wenn nichts anderes bestimmt 
ist, mit der Bekanntmachung in Kraft. 3artikel 71 abs. 3 satz 3 und 4 gilt entspre-
chend.

Artikel 84 
Zusammensetzung

(1) 1der Kirchenleitung gehören an:

1. die oder der Präses der landessynode,
2. Mitglieder der landessynode gemäß absatz 2,
3. die Bischöfin oder der Bischof,
4. die Generalsuperintendentinnen und Generalsuperintendenten,
5. die Präsidentin oder der Präsident und die Pröpstin oder der Propst des 

Konsistoriums.

2die zahl der bei kirchlichen Körperschaften, einrichtungen oder Werken beruf-
lich tätigen unter den Mitgliedern der Kirchenleitung muss kleiner sein als die 
hälfte der Mitgliederzahl. 3die zahl der Mitglieder der Kirchenleitung legt die 
landessynode unter Beachtung der vorstehenden Bestimmungen vor Beginn 
des Wahlgangs fest; sie darf 19 nicht überschreiten.
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(2) die Bischöfin oder der Bischof vertritt die evangelische Kirche Berlin-Bran-
denburg-schlesische oberlausitz in den gliedkirchlichen zusammenschlüssen, in 
der Ökumene und im öffentlichen leben.

(3) die Bischöfin oder der Bischof leitet den Gesamtephorenkonvent.

(4) die Bischöfin oder der Bischof versieht visitationsdienste vor allem bei den 
landeskirchlichen einrichtungen und Werken.

(5) die Bischöfin oder der Bischof fördert den nachwuchs für den dienst der öf-
fentlichen Wortverkündigung und sakramentsverwaltung.

Artikel 89 
Aufgaben der Generalsuperintendentinnen  

und Generalsuperintendenten

(1) die Generalsuperintendentinnen und Generalsuperintendenten nehmen die 
in artikel 87 genannten aufgaben in Gemeinschaft mit der Bischöfin oder dem 
Bischof jeweils in ihrem sprengel wahr.

(2) 1sie halten in ihren sprengeln regelmäßig visitationen und sind an den kreis-
kirchlichen visitationen beteiligt. 2sie tragen dazu bei, dass die anliegen der Kir-
chengemeinden in der Kirchenleitung berücksichtigt werden und der leitungs-
dienst der Kirchenleitung in den Gemeinden zur Geltung kommt.

(3) die Generalsuperintendentinnen und Generalsuperintendenten führen die 
superintendentinnen und superintendenten ein und leiten die Konvente der su-
perintendentinnen und superintendenten.

(4) 1die Generalsuperintendentinnen und Generalsuperintendenten besuchen 
die Konvente der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2sie sorgen für gegenseitige 
Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit verkündigungsaufgaben und 
halten Konvente für ihren dienstbereich ab.

Artikel 90 
Voraussetzungen, Beginn und Ende des Amtes, Vertretung

(1) 1die Bischöfin oder der Bischof und die Generalsuperintendentinnen und Ge-
neralsuperintendenten müssen ordinierte theologinnen oder theologen sein. 

2sie sind Pfarrerinnen und Pfarrer der landeskirche und üben in einer Kirchenge-
meinde ihres dienstbereichs pfarramtliche dienste aus. 3Ihren dienstsitz be-
stimmt die Kirchenleitung.

(2) 1sie werden für die dauer von zehn Jahren gewählt; Wiederwahl ist zulässig. 

2die Wahl der Bischöfin oder des Bischofs erfolgt durch die landessynode, die 
Wahl der Generalsuperintendentinnen und Generalsuperintendenten durch ei-
nen Wahlkonvent, in dem

aBschnitt 4: diE Bischöfin odEr dEr Bischof, diE  
gEnEral supErintEndEntinnEn und gEnEral supErintEndEntEn 

und das rEformiErtE modEramEn

Artikel 87 
Gemeinsame Aufgaben

(1) 1die Bischöfin oder der Bischof und die Generalsuperintendentinnen und Ge-
neralsuperintendenten nehmen eine gesamtkirchliche aufgabe im verkündi-
gungsdienst der Kirche wahr und haben teil an der leitung der Kirche. 2sie ach-
ten mit der Kirchenleitung auf das Geschehen in den Gemeinden und in der Öku-
mene und helfen, dass die Kirche ihre aufgaben als zeugnis- und dienstgemein-
schaft in der Welt wahrnimmt.

(2) 1sie achten gemeinsam mit der Kirchenleitung darauf, dass das evangelium 
unverfälscht verkündigt und gelehrt wird und Kirchengemeinden sowie Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter bei aller vielfalt an der einheit des Glaubens festhalten. 

2sie haben das recht, in ihrem dienstbereich in jeder Kirchengemeinde zu predi-
gen und an den Beratungen aller kirchlichen Gremien teilzunehmen.

(3) 1sie versehen an den Kirchengemeinden und deren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern einen geschwisterlichen dienst in geistlicher Beratung und seelsorgli-
chem Gespräch. 2darüber hinaus stehen sie allen Menschen zur verfügung, die 
ihres dienstes bedürfen.

(4) 1die Bischöfin oder der Bischof und die Generalsuperintendentinnen und Ge-
neralsuperintendenten versehen im zusammenwirken mit der Kirchenleitung den 
dienst der ordination. 2verfahren und zuständigkeit regelt die Kirchenleitung.

(5) 1die Bischöfin oder der Bischof und die Generalsuperintendentinnen und Ge-
neralsuperintendenten beraten regelmäßig Fragen ihres gemeinsamen dienstes. 

2die geistliche Moderatorin oder der geistliche Moderator und die Pröpstin oder 
der Propst nehmen an den Beratungen teil.

Artikel 88 
Aufgaben der Bischöfin oder des Bischofs

(1) 1die Bischöfin oder der Bischof fördert die Gemeinsamkeit im Bereich der 
evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz. 2sie oder er 
sorgt zusammen mit der Kirchenleitung für die geschwisterliche zusammen-
arbeit aller kirchlichen organe, einrichtungen und Werke, für das aufnehmen 
neu erkannter aufgaben und für die Festlegung der schwerpunkte und der rang-
folge kirchlicher leitungsaufgaben.
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chenleitung gegebenen Weisungen. 2es ist für alle angelegenheiten der landes-
kirchlichen verwaltung zuständig, soweit die kirchliche ordnung keine andere 
zuständigkeit vorsieht.

(2) seine aufgaben sind insbesondere:

1. die Kirchenleitung über wichtige ereignisse im kirchlichen und außer-
kirchlichen Geschehen zu unterrichten, Planungen und entscheidungen 
der Kirchenleitung anzuregen, Beschlüsse der Kirchenleitung vorzuberei-
ten und auszuführen,

2. die ausschüsse der landessynode bei ihrer arbeit zu unterstützen und 
sie über wichtige Planungen und entwicklungen zu unterrichten,

3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pfarrdienst der Kirchengemeinden 
und Kirchenkreise nach Maßgabe des Pfarrstellenbesetzungsrechts zu 
berufen, ihnen stellen zu übertragen sowie über die Bestätigung von Be-
rufungen und stellenübertragungen zu entscheiden,

4. die Kirchengemeinden, die Kirchenkreise, die von ihnen gebildeten öf-
fentlich-rechtlichen Körperschaften sowie die landeskirchlichen einrich-
tungen und Werke bei der erfüllung ihrer aufgaben zu beraten und zu un-
terstützen,

5. die rechtsaufsicht über die Kirchengemeinden, die Kirchenkreise und die 
von ihnen gebildeten öffentlich-rechtlichen Körperschaften sowie die all-
gemeine aufsicht über die landeskirchlichen einrichtungen zu führen, so-
weit nicht andere stellen aufgrund kirchengesetzlicher regelung zustän-
dig sind,

6. die dienstaufsicht über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pfarr-
dienst, superintendentinnen und superintendenten sowie Kirchenbeam-
tinnen und Kirchenbeamten in der evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische oberlausitz zu führen, soweit nicht andere stellen auf-
grund kirchengesetzlicher regelung zuständig sind.

(3) das Konsistorium kann unbeschadet der zuständigkeit der Kirchenleitung nach 
artikel 81 abs. 1 nr. 9 die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
oberlausitz bei der vornahme von rechtsgeschäften und vor Gericht vertreten.

(4) 1das Konsistorium kann rechtswidrige Beschlüsse der Gemeindekirchenräte, 
der Kreissynoden und der Kreiskirchenräte außer Kraft setzen. 2erfüllt die Kir-
chengemeinde oder der Kirchenkreis die ihr oder ihm gesetzlich obliegenden ver-
pflichtungen nicht, so kann das Konsistorium verfügen, dass die Kirchengemeinde 
oder der Kirchenkreis innerhalb einer zu bestimmenden Frist das erforderliche 
veranlasst, und erforderlichenfalls die ersatzvornahme anordnen. 3die Kirchen-
gemeinde oder der Kirchenkreis ist vor einer entscheidung zu hören. 4Gegen die 
entscheidungen kann das kirchliche verwaltungsgericht angerufen werden.

1. die gewählten Mitglieder der landessynode,
2. die vorsitzenden der Kreissynoden und
3. die superintendentinnen und superintendenten

des sprengels vertreten sein müssen. 3das nähere über die Wahlen wird kir-
chengesetzlich geregelt.

(3) auf antrag des Wahlkonventes eines sprengels kann die Kirchenleitung be-
schließen, dass die Generalsuperintendentin oder der Generalsuperintendent 
dieses sprengels die amtsbezeichnung regionalbischöfin oder regionalbischof 
führt.

(4) die Bischöfin oder der Bischof und die Generalsuperintendentinnen und Ge-
neralsuperintendenten können von ihrem amt durch erklärung gegenüber der 
Kirchenleitung zurücktreten.

(5) Für das ausscheiden aus altersgründen gelten die regelungen des Pfarr-
dienstrechts für den eintritt in den ruhestand.

(6) 1die vertretung der Bischöfin oder des Bischofs und der Generalsuperinten-
dentinnen und Generalsuperintendenten wird von ihnen im Benehmen mit der 
Kirchenleitung geregelt, bei verhinderung von längerer dauer und im Falle der 
vakanz durch die Kirchenleitung. 2artikel 85 abs. 1 satz 2 bleibt unberührt.

Artikel 91 
Evangelisch-reformiertes Moderamen

(1) 1das evangelisch-reformierte Moderamen ist berufen, das reformierte Be-
kenntnis innerhalb der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
oberlausitz zu vertreten. 2Im rahmen der landeskirchlichen Bestimmungen ord-
net es für die reformierten Gemeinden nach den in ihrem Bekenntnis niederge-
legten schriftverständnis den Gottesdienst mit einschluss der sakramente und 
die dienste der Predigt, der lehre, der zucht und der diakonie.

(2) 1das Moderamen besteht aus der geistlichen Moderatorin oder dem geist-
lichen Moderator, der rechtskundigen sekretärin oder dem rechtskundigen se-
kretär sowie weiteren Mitgliedern. 2näheres über zusammensetzung, Bildung 
und arbeitsweise des Moderamens regelt die Moderamenordnung.

aBschnitt 5: das Konsistorium

Artikel 92 
Aufgaben

(1) 1die laufenden Geschäfte der landeskirche führt das Konsistorium im rah-
men der kirchlichen ordnung nach dem ihm von der landessynode und der Kir-
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der erfüllung des kirchlichen auftrags dient und sie ihre tätigkeit in Bindung an 
schrift und Bekenntnis sowie unter Wahrung der kirchlichen ordnung ausüben. 

3Ihre ordnungen müssen vorsehen, dass die Berufung ordinierter Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Bestätigung durch das Konsistorium, die Berufung in lei-
tende organe der Bestätigung durch die Kirchenleitung bedarf.

(3) die anerkennung eines Gesamtwerks erstreckt sich auf die ihm angeschlos-
senen einrichtungen mit eigener rechtspersönlichkeit.

(4) das Gemeinschaftswerk Berlin-Brandenburg regelt seine angelegenheiten im 
rahmen seiner satzung selbstständig.

Artikel 95 
Diakonisches Werk

(1) 1das diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz ist aner-
kanntes Werk der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische ober-
lausitz. 2Im diakonischen Werk wirken Kirchengemeinden und Kirchenkreise mit 
anderen trägern diakonischer Werke und einrichtungen unbeschadet ihrer 
rechtsform zur gemeinsamen Wahrnehmung missionarisch-diakonischer ver-
antwortung zusammen.

(2) 1das diakonische Werk Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz vertritt 
die diakonische arbeit der kirchlichen träger im auftrag der Kirche und im zu-
sammenwirken mit den leitungsorganen der evangelischen Kirche Berlin-Bran-
denburg-schlesische oberlausitz in der Öffentlichkeit, gegenüber dem jeweils 
beteiligten Bundesland sowie in der jeweiligen liga der freien Wohlfahrtsver-
bände. 2es regelt seine angelegenheiten im rahmen seiner satzung selbststän-
dig unter Beachtung der kirchlichen ordnung.

Artikel 96 
Theologisches Prüfungsamt

1das theologische Prüfungsamt ist für die in der theologischen ausbildung vor-
geschriebenen kirchlichen Prüfungen zuständig. 2es wird von der Bischöfin oder 
dem Bischof geleitet; sie oder er kann an allen Prüfungen teilnehmen. 3die wei-
teren Mitglieder werden von der Kirchenleitung berufen. 4das nähere wird kir-
chengesetzlich geregelt.

Artikel 97 
Kirchlicher Rechnungshof

1dem Kirchlichen rechnungshof steht nach Maßgabe kirchengesetzlicher rege-
lung ein uneingeschränktes Prüfungsrecht zu. 2er ist bei der durchführung seiner 
aufgaben unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.

Artikel 93 
Kollegium und Leitung

(1) 1das Konsistorium ist kollegial verfasst. 2dem Kollegium gehören die Präsi-
dentin oder der Präsident, die Pröpstin oder der Propst sowie von der Kirchenlei-
tung berufene Mitglieder an. 3die Geschäftsordnung des Konsistoriums wird von 
der Kirchenleitung beschlossen.

(2) 1das Konsistorium wird durch die Präsidentin oder den Präsidenten geleitet. 

2die Kirchenleitung bestellt für die dauer der amtszeit der Präsidentin oder des 
Präsidenten ein rechtskundiges Mitglied des Kollegiums als stellvertreterin oder 
stellvertreter in der leitung des Konsistoriums. 3der Pröpstin oder dem Propst 
obliegt die theologische leitung im Konsistorium.

(3) 1die Präsidentin oder der Präsident und die Pröpstin oder der Propst werden 
von der landessynode auf vorschlag der Kirchenleitung für eine amtszeit von 
zehn Jahren gewählt; Wiederwahl ist möglich. 2das Präsidentenamt setzt in der 
regel die Befähigung zum richteramt oder zum höheren verwaltungsdienst vor-
aus; das Propstamt kann nur von einer ordinierten theologin oder einem ordi-
nierten theologen wahrgenommen werden. 3näheres über ihre dienstrechtli-
chen verhältnisse wird kirchengesetzlich geregelt.

(4) 1den vorsitz im Kollegium führt die Präsidentin oder der Präsident, vertre-
tungsweise die Pröpstin oder der Propst. 2an den Beratungen des Kollegiums 
können die ihm nicht angehörenden Mitglieder der Kirchenleitung jederzeit teil-
nehmen und das Wort ergreifen. 3die Bischöfin oder der Bischof kann jederzeit 
das Wort ergreifen, anträge stellen und in besonderen Fällen den vorsitz über-
nehmen.

aBschnitt 6: landEsKirchlichE  
EinrichtungEn und wErKE

Artikel 94 
Landeskirchliche Werke

(1) 1zur unterstützung der Kirchengemeinden und Kirchenkreise und zur Wahr-
nehmung übergemeindlicher aufgaben kann die landeskirche für einzelne ar-
beitsgebiete, in denen eine eigenständige arbeitsweise sinnvoll ist, arbeitsstel-
len, dienste und Werke als landeskirchliche einrichtungen schaffen. 2die Werke 
und arbeitsstellen sind lebens- und Wesensäußerung der Kirche. 3sie sind Be-
standteil der Kirche, ungeachtet ihrer rechtsform.

(2) 1die in besonderen rechtsformen des staatlichen rechts geordneten Werke 
sind Bestandteil der Kirche, wenn sie von der Kirchenleitung als kirchliche Werke 
anerkannt werden. 2die anerkennung setzt voraus, dass die arbeit der Werke 
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Artikel 101 
Finanzausgleich

1durch Kirchengesetz kann bestimmt werden, dass einnahmen aus dem vermö-
gen der Kirchengemeinden und Kirchenkreise für einen zusätzlichen Finanzaus-
gleich zwischen den Kirchengemeinden eines Kirchenkreises und zwischen den 
Kirchenkreisen in anspruch genommen werden können. 2die Inanspruchnahme 
für diesen zusätzlichen Finanzausgleich zwischen den Kirchenkreisen darf 50 
vom hundert aller im Kirchenkreis aus dem vermögen anfallenden kirchlichen 
einnahmen nicht übersteigen.

1Mit dieser Grundordnung unterstellt die landessynode den Weg der evangeli-
schen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz der leitung des dreieini-
gen Gottes. 2sie weiß sich verpflichtet, die arbeit an der Grundordnung in der nö-
tigen Weise fortzusetzen und deren Wortlaut bei besserer einsicht zu erneuern. 

3sie bittet den herrn der Kirche, er wolle das kirchliche handeln in all seiner 
menschlichen unvollkommenheit segnen.

4»Alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des 
Herrn Jesus, und dankt Gott, dem Vater, durch ihn« (Kol. 3, 17).

Artikel 98 
Kirchliche Gerichte

1das Kirchliche verwaltungsgericht und die anderen kirchlichen Gerichte dienen 
dem rechtsschutz im Bereich der evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische oberlausitz. 2näheres, insbesondere zusammensetzung, zu-
ständigkeit und verfahren, wird kirchengesetzlich geregelt.

teIl 5: 
dIe FInanzordnunG

Artikel 99 
Grundsätze der Haushalterschaft

(1) verantwortliche haushalterschaft achtet auf einen solidarischen, sparsamen 
und wirtschaftlichen einsatz aller Mittel und auf ausschöpfung der einnahme-
möglichkeiten.

(2) Bei Finanz- und vermögensentscheidungen ist auch die zukünftige finanzielle 
handlungsfähigkeit der Kirche durch eine angemessene vorsorge im haushalts-
plan abzusichern.

(3) das kirchliche vermögen ist für die erfüllung der kirchlichen aufgaben in sei-
nem Bestand und für die durch Gesetz, stiftung und satzung bestimmten zwe-
cke zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren.

Artikel 100 
Kirchensteuern und andere Einnahmen

(1) 1die Kirchengemeinden erheben von ihren Mitgliedern Kirchensteuern. 2der 
einzug und die verwaltung der Kirchensteuern können der landeskirche durch 
Kirchengesetz übertragen werden.

(2) das in den Kirchengemeinden eingenommene Kirchgeld (ortskirchensteuer 
oder Gemeindekirchgeld) steht ausschließlich diesen zur erfüllung ihrer aufga-
ben zu.

(3) Kollekten, spenden und zuwendungen sind für den zweck zu verwenden, für 
den sie bestimmt wurden.
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B

neuBIldunGsvertraG der  
evanGelIschen KIrche  

BerlIn-BrandenBurG-schlesIsche  
oBerlausItz

neuBIldunGsvertraG der  
evanGelIschen KIrche  

BerlIn-BrandenBurG-schlesIsche  
oBerlausItz

vom 21./24. november 2003

(KaBl.-eKiBB s. 159, aBl.-eKsol 3/2003 s. 7), 

die evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg, vertreten durch die Kirchen-
leitung, diese vertreten durch ihren vorsitzenden, 

und 

die evangelische Kirche der schlesischen oberlausitz, vertreten durch die Kir-
chenleitung, diese vertreten durch ihren vorsitzenden, 

schließen folgenden vertrag

aBschnitt i: allgEmEinE BEstimmungEn

Artikel 1 
Bildung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg- 

schlesische Oberlausitz

(1) die evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg und die evangelische Kirche 
der schlesischen oberlausitz bilden ab dem 1. Januar 2004 gemeinsam die evan-
gelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz. 

(2) die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz ist gemäß 
artikel 140 des Grundgesetzes der Bundesrepublik deutschland vom 23. Mai 1949 
in verbindung mit artikel 137 der deutschen verfassung vom 11. august 1919 Kör-
perschaft des öffentlichen rechts. die Bildung der evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische oberlausitz ist eine neubildung im sinne des artikels 21 
abs. 2 satz 1 der Grundordnung der evangelischen Kirche in deutschland.

(3) die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz ist Ge-
samtrechtsnachfolgerin der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg und der 
evangelischen Kirche der schlesischen oberlausitz. 
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Artikel 4 
Ämter

die nach den bisher geltenden Bestimmungen berufenen amtsträgerinnen und 
amtsträger bleiben für die zeit ihrer Berufung im amt, soweit dieser vertrag 
nicht etwas anderes bestimmt. Ihre rechte und Pflichten richten sich nach den 
Bestimmungen der Grundordnung und dieses vertrages.

aBschnitt ii: diE KirchEngEmEindE

Artikel 5 
Gemeindekirchenrat

(1) die bei Inkrafttreten der Grundordnung im amt befindlichen Mitglieder der 
Gemeindekirchenräte sowie die ersatzältesten bleiben für die zeit im amt, für 
die sie bestellt sind, sofern nichts abweichendes geregelt ist. 

(2) In der ehemaligen evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg finden die Ge-
meindekirchenratswahlen in den Kirchengemeinden erstmals im zweiten halb-
jahr 2004 statt, sofern nicht bisher gemäß artikel 31 abs. 2 der Grundordnung 
der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg in sechsjährigem turnus ge-
wählt wurde. die Wahl vollzieht sich nach artikel 30 abs. 2 bis 4 und artikel 31 
der Grundordnung der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg und dem Kir-
chengesetz über die Wahl der Ältesten in der evangelischen Kirche in Berlin-
Brandenburg (Ältestenwahlgesetz) in der Fassung vom 1. Juli 2000 (KaBl.-eKiBB 
s. 63). artikel 18 und artikel 19 abs. 2 der Grundordnung findet für die Wahl und 
die zusammensetzung des Gemeindekirchenrats anwendung. 

(3) In der ehemaligen evangelischen Kirche der schlesischen oberlausitz wird die 
amtszeit der 2001 bestellten Ältesten bis zur nächsten Ältestenwahl im zweiten 
halbjahr 2007 verlängert, es sei denn, der jeweilige Gemeindekirchenrat be-
schließt, dass die nächste Ältestenwahl im zweiten halbjahr 2004 stattfindet und 
die amtszeit der Ältesten entsprechend verkürzt wird. dieser Beschluss  bedarf 
einer Mehrheit von zwei dritteln der stimmen der Mitglieder des Gemeinde-
kirchenrates und ist dem Kreiskirchenrat mitzuteilen. Im Fall der verkürzung der 
amtszeit vollzieht sich die Wahl nach den artikeln 41 und 42 der Kirchenordnung 
der evangelischen Kirche der schlesischen oberlausitz und des Kirchengesetzes 
über die Bildung der Gemeindekirchenräte der evangelischen Kirche der schle-
sischen oberlausitz vom 27. oktober 1996 (aBl.-eKsol 4/1996 s. 3). artikel 18 und 
artikel 19 abs. 2 der Grundordnung findet für diese Wahl und die zusammenset-
zung des Gemeindekirchenrats keine anwendung. die amtszeit der gemäß satz 
3 gewählten Ältesten endet mit den Ältestenwahlen im zweiten halbjahr 2007.

Artikel 2 
Grundordnung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg- 

schlesische Oberlausitz

die Grundordnung der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
oberlausitz ist Bestandteil dieses vertrages (anlage). eine Änderung der Grund-
ordnung nach dem 31. dezember 2003 vollzieht sich nach den dort genannten 
regelungen.

Artikel 3 
Weitergeltung bisherigen Rechts und Zuständigkeit

(1) Bis zu einer anderweitigen regelung bleibt das zum zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Grundordnung geltende kirchliche recht (Kirchengesetze, verordnungen 
mit Gesetzeskraft, notverordnungen, rechtsverordnungen, andere rechtsset-
zende Beschlüsse) in seinem bisherigen Geltungsbereich in Kraft, soweit es der 
Grundordnung oder diesem vertrag nicht widerspricht oder in diesem vertrag 
nichts abweichendes geregelt ist.

(2) die aufgaben der nach bisher geltendem recht zur entscheidung und zur Mit-
wirkung an entscheidungen zuständigen stellen nehmen die nach der Grundord-
nung und diesem vertrag für die jeweiligen aufgaben zuständigen stellen wahr. 
das gleiche gilt für die zuständigkeit zur Änderung, ergänzung oder aufhebung 
von fortgeltendem recht.

(3) soweit in fortgeltendem recht auf Bestimmungen verwiesen wird, die durch 
die Grundordnung oder diesen vertrag außer Kraft gesetzt werden, oder Be-
zeichnungen verwendet werden, die durch die Grundordnung oder diesen ver-
trag aufgehoben oder geändert werden, treten an deren stelle die entspre-
chenden Bestimmungen und Bezeichnungen der Grundordnung.

(4) die vereinheitlichung aller wesentlichen rechtsvorschriften soll bis zum Jahr 
2008 erfolgen.

(5) das Konsistorium kann fortgeltende rechts- und verwaltungsvorschriften in 
der sich durch die Grundordnung und diesen vertrag ergebenden Fassung neu 
bekannt machen.

(6) Bei Meinungsverschiedenheiten über die Fortgeltung bisher geltenden 
rechts nach absatz 1 und 3 und über die zuständigkeit nach absatz 2 entschei-
det die Kirchenleitung nach anhörung des ständigen ordnungsausschusses der 
landessynode. handelt es sich bei der rechtsvorschrift um ein Kirchengesetz, 
eine verordnung mit Gesetzeskraft oder eine notverordnung, so ist die entschei-
dung der landessynode auf ihrer nächsten tagung zur Bestätigung vorzulegen. 
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findet und die amtszeit der Mitglieder entsprechend verkürzt wird. der Be-
schluss bedarf einer Mehrheit von zwei dritteln der stimmen der Mitglieder der 
Kreissynode und ist dem Konsistorium mitzuteilen. die amtszeit der gemäß satz 
1 in 2005 gebildeten Kreissynoden und der Kreiskirchenräte endet mit der neu-
bildung im ersten halbjahr 2008.

(3) Für die voraussetzungen und rechtsfolgen des vorzeitigen ausscheidens von 
Mitgliedern gelten die Bestimmungen fort, nach denen die Mitglieder bestellt 
worden sind. Ämter, die nach Inkrafttreten der Grundordnung vakant werden und 
nach den Bestimmungen dieser Grundordnung und der kreiskirchlichen satzung 
nicht wieder zu besetzen sind, bleiben bei der zusammensetzung der organe 
unberücksichtigt.

(4) endet die amtszeit einer Kreissynode vorzeitig, findet unverzüglich eine neu-
bildung der Kreissynode statt, deren amtszeit abweichend von artikel 43 abs. 1 
der Grundordnung mit der turnusmäßigen neubildung der Kreissynode nach Maß-
gabe der absätze 2 und 5 endet. Findet die neubildung der Kreissynode gemäß 
satz 1 nach dem 31. dezember 2006 statt, kann die Kirchenleitung auf antrag der 
Kreissynode bestimmen, dass sich die amtszeit der Kreissynode abweichend von 
artikel 43 abs. 1 der Grundordnung bis zur übernächsten turnusmäßigen neu-
bildung der Kreissynoden verlängert. die entscheidung der Kirchenleitung muss 
spätestens in dem halbjahr erfolgen, das dem vorausgeht, in dem die turnus-
mäßige neubildung der Kreissynode andernfalls stattfinden müsste.

(5) die erste turnusmäßige neubildung der Kreissynoden findet in der ersten 
Jahres hälfte des Jahres 2008 statt.

Artikel 10 
Verfahren zur Besetzung des Superintendentenamtes

verfahren zur Besetzung eines superintendentenamtes werden nach dem bis-
herigen recht fortgesetzt, wenn bei Inkrafttreten der Grundordnung 

1. in der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg der Wahlvorschlag be-
reits aufgestellt war oder

2. in der evangelischen Kirche der schlesischen oberlausitz die anhörung 
nach artikel 55 abs. 2 der Kirchenordnung der evangelischen Kirche der 
schlesischen oberlausitz bereits durchgeführt war. 

(4) das Ältestenwahlrecht ist bis zum 30. Juni 2006 zu vereinheitlichen. es soll 
vorsehen, dass Gemeindekirchenräte wahlweise auch im dreijährigen turnus ge-
wählt werden können, wobei jeweils die hälfte der Ältesten neu zu wählen ist. 
die erste gemeinsame Gemeindekirchenratswahl findet in der zweiten hälfte 
des Jahres 2007 statt. 

Artikel 6 
Gemeindebeirat

(1) die in der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg gebildeten Gemeinde-
beiräte gelten als Gemeindebeiräte im sinne der Grundordnung.

(2) artikel 27 der Grundordnung findet im Gebiet der ehemaligen evangelischen 
Kirche der schlesischen oberlausitz erstmals nach den nächsten Ältestenwahlen 
nach artikel 5 abs. 1 und 3 anwendung. Bis dahin bleibt artikel 53 der Kirchen-
ordnung der evangelischen Kirche der schlesischen oberlausitz in Geltung. 

Artikel 7 
Fortgeltende Grundordnungsbestimmungen

Bis zu einer kirchengesetzlichen neuregelung gelten artikel 10 abs. 3 und 4 und 
artikel 31 abs. 2 und 3 der Grundordnung der evangelischen Kirche in Berlin-
Brandenburg in ihrem bisherigen Geltungsbereich fort.

aBschnitt iii: dEr KirchEnKrEis

Artikel 8 
Satzung des Kirchenkreises

die Kirchenkreise müssen bis zum 31. dezember 2006 die satzungen nach 
 artikel 43 abs. 4 der Grundordnung beschließen. Bis zum Inkrafttreten der sat-
zungen sind die bisher geltenden Bestimmungen anzuwenden.

Artikel 9 
Kreissynode und Kreiskirchenrat

(1) die bei Inkrafttreten der Grundordnung im amt befindlichen Mitglieder der 
Kreissynoden und der Kreiskirchenräte bleiben für die zeit im amt, für die sie 
 bestellt sind, soweit nichts abweichendes geregelt ist. 

(2) die amtszeit der 2002 in der evangelischen Kirche der schlesischen oberlau-
sitz gebildeten Kreissynoden und Kreiskirchenräte wird auf sechs Jahre verlän-
gert, es sei denn, dass die jeweilige Kreissynode beschließt, dass die nächste 
Bildung der Kreissynode und des Kreiskirchenrats im ersten halbjahr 2005 statt-
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(6) der verlust der Mitgliedschaft in der Kreissynode wegen des endes der amts-
zeit der Kreissynode ist für die Mitgliedschaft in der landessynode unbeachtlich.

Artikel 12 
Kirchenleitung

(1) Für die amtszeit der ersten landessynode wird die Kirchenleitung aus den 
Mitgliedern der Kirchenleitungen der evangelischen Kirche der schlesischen 
oberlausitz und der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg gebildet. schei-
det ein Mitglied der Kirchenleitung aus, das gemäß artikel 82 abs. 1 nr. 2 der 
Grundordnung der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg oder gemäß ar-
tikel 116 Buchst. »d« der Kirchenordnung der evangelischen Kirche der schle-
sischen oberlausitz von der jeweiligen synode gewählt worden ist, findet eine 
nachwahl nicht statt, sofern die zahl der Mitglieder über 21 liegt. In diesem Fall 
findet artikel 84 abs. 1 satz 2 der Grundordnung keine anwendung. 

(2) Für die nach absatz 1 gebildete Kirchenleitung gilt artikel 84 abs. 3 satz 1 der 
Grundordnung entsprechend. 

(3) Mit dem Beginn der amtszeit der zweiten landessynode richtet sich die Bil-
dung der Kirchenleitung nach den Bestimmungen der Grundordnung.

(4) den vorsitz in der Kirchenleitung führen die gemäß artikel 14 abs. 1 im amt be-
findlichen Bischöfe im Wechsel. Im übrigen gilt artikel 85 abs. 1 der Grundordnung.

Artikel 13 
Vertretung der Landeskirche nach außen

der Bischof der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg ist bis zum ablauf 
seiner amtszeit, der Bischof der evangelischen Kirche der schlesischen ober-
lausitz bis zum eintritt in den ruhestand je allein vertretungsbefugt. Im übrigen 
gilt artikel 86 der Grundordnung.

Artikel 14 
Bischöfe und Generalsuperintendenten 

(1) der Bischof der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg bleibt bis zum 
ablauf seiner amtszeit, der Bischof der evangelischen Kirche der schlesischen 
oberlausitz bis zum eintritt in den ruhestand im amt. sie nehmen das Bischof-
samt als Bischöfe der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
oberlausitz je in ihrem bisherigen Bereich wahr. die Generalsuperintendenten 
bleiben für die dauer ihrer Berufung im amt. das amt der Generalsuperinten-
dentin oder des Generalsuperintendenten oder der regionalbischöfin oder des 
regionalbischofs des sprengels Görlitz ist nach dem Beginn des ruhestands des 
Bischofs der evangelischen Kirche der schlesischen oberlausitz zu besetzen.

aBschnitt iv: diE landEsKirchE

Artikel 11 
Landessynode

(1) der ersten landessynode gehören abweichend von der Grundordnung an: 

1.  die Mitglieder der zwölften landessynode der evangelischen Kirche in 
Berlin-Brandenburg und 

2.  die Mitglieder der vierzehnten Provinzialsynode der evangelischen  Kirche 
der schlesischen oberlausitz.

(2) die Mitglieder der Präsidien der in absatz 1 nr. 1 und 2 genannten synoden 
bilden gemeinsam das Präsidium der landessynode der evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz. die landessynode entscheidet, ob 
eine oder einer der Präsides das Präsesamt für den gesamten zeitraum wahr-
nimmt oder ob das Präsesamt wechselweise für jeweils ein Jahr wahrgenommen 
wird. das Präsidium schlägt der landessynode eine Geschäftsordnung vor, die 
auch die einrichtung und die arbeit der ausschüsse regelt. Bis zur verabschie-
dung einer Geschäftsordnung gilt die Geschäftsordnung der synode der evange-
lischen Kirche in deutschland sinngemäß. die ausschüsse werden neu gebildet.

(3) der Ältestenrat der ersten landessynode besteht aus den Mitgliedern des Äl-
testenrates der bisherigen landessynode der evangelischen Kirche in Berlin-
Brandenburg, dem Präsidium der Provinzialsynode der bisherigen evangelischen 
Kirche der schlesischen oberlausitz sowie vier von der Provinzialsynode auf ihrer 
nächsten tagung zu wählenden Mitgliedern der Provinzialsynode. Im rahmen der 
von artikel 77 der Grundordnung genannten aufgaben soll er den neubildungs-
prozess begleiten.

(4) Für die zusammensetzung der landessynode und die voraussetzungen und 
rechtsfolgen des vorzeitigen ausscheidens von Mitgliedern gelten die Bestim-
mungen fort, nach denen die Mitglieder bestellt worden sind. Ämter nach artikel 
73 abs. 1 nr. 2 und 3 der Grundordnung der evangelischen Kirche in Berlin-Bran-
denburg sowie nach § 2 abs. 2 Buchst. c und abs. 3 des Kirchengesetzes über die 
Bildung und zusammensetzung der Provinzialsynode der evangelischen Kirche 
der schlesischen oberlausitz vom 27. oktober 1996 (aBl.-eKsol 4/1996 s. 1), die 
nach Inkrafttreten der Grundordnung vakant werden und nach den Bestimmungen  
der Grundordnung nicht wieder zu besetzen sind, bleiben bei der zusammen-
setzung der organe unberücksichtigt.

(5) die zweite landessynode wird zum 1. Januar 2006 gemäß der Grundordnung 
neu gebildet. Mit der eröffnung der ersten tagung der zweiten landessynode 
 endet die amtszeit der ersten landessynode. die amtszeit der zweiten landes-
synode dauert drei Jahre. 
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 reformierte Moderamen, soll die Kirchenleitung mit dem Moderamen eine ver-
einbarung über die klärungsbedürftigen Fragen herbeiführen.

Artikel 17 
Konsistorium

(1) das Kollegium des Konsistoriums der evangelischen Kirche Berlin-Branden-
burg-schlesische oberlausitz wird aus den Mitgliedern des Kollegiums des Kon-
sistoriums der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg sowie der leitenden 
juristischen oberkonsistorialrätin und dem leitenden theologischen oberkonsisto-
rialrat des Konsistoriums der evangelischen Kirche der schlesischen oberlausitz 
gebildet. der Präsident und der Propst des Konsistoriums der evangelischen Kir-
che in Berlin-Brandenburg werden nach dem 31. dezember 2003 bis zum ablauf 
ihrer amtszeit, längstens bis zum eintritt in den ruhestand, Präsident und Propst 
in der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz. 

(2) die neuwahl einer Präsidentin oder eines Präsidenten vollzieht sich nach dem 
Kirchengesetz über die Wahl und die dienstrechtlichen verhältnisse der Präsiden-
tin oder des Präsidenten des Konsistoriums der evangelischen Kirche in Berlin-
Brandenburg vom 10. april 1994 (KaBl.-eKiBB s. 98), die neuwahl einer Pröpstin 
oder eines Propstes nach dem Kirchengesetz über die Wahl und die dienst-recht-
lichen verhältnisse der Pröpstin oder des Propstes des Konsis toriums der evan-
gelischen Kirche in Berlin-Brandenburg vom 22. april 1995 (KaBl.-eKiBB s. 70).

(3) Beide Bischöfe können die rechte des Bischofs nach artikel 93 abs. 4 satz 3 
der Grundordnung wahrnehmen. 

Artikel 18 
Landeskirchliche Einrichtungen und landeskirchliche Mitarbeiter

(1) alle landeskirchlichen einrichtungen der evangelischen Kirche in Berlin-Bran-
denburg und der evangelischen Kirche der schlesischen oberlausitz sind vom 1. 
Januar 2004 an landeskirchliche einrichtungen der evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische oberlausitz, sofern die trägerschaft nicht gemäß arti-
kel 19 abs. 3 auf den evangelischen Kirchenkreisverband schlesische oberlau-
sitz übergeht.

(2) die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im dienst- oder arbeitsverhältnis zur 
evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg oder der evangelischen Kirche der 
schlesischen oberlausitz standen, sind mit Wirkung vom 1. Januar 2004 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schle-
sische oberlausitz, sofern ihre arbeitsverhältnisse nicht gemäß artikel 19 abs. 4 
auf den evangelischen Kirchenkreisverband schlesische oberlausitz übergehen. 

(2) die Bischöfin oder der Bischof wird nach dem Kirchengesetz über die Wahl 
des Bischofs der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg vom 17. Januar 
1991 (KaBl.-eKiBB s. 10, aBI. eKd s. 188 nr. 85; § 4 abs. 8 angefügt durch Kirchen-
gesetz vom 18. 4. 1993, KaBl.-eKiBB s. 48) gewählt. dabei wird das Wahlkolle-
gium abweichend von § 2 abs. 1 des genannten Kirchengesetzes aus den Mitglie-
dern des Wahlkollegiums der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg sowie 
den Mitgliedern des Wahlkollegiums der evangelischen Kirche der schlesischen 
oberlausitz gebildet. vor dem 1. Januar 2004 bereiten die Wahlkollegien der 
evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg und der evangelischen Kirche der 
schlesischen oberlausitz die Wahl in gemeinsamer Beratung und Beschluss-
fassung vor. 

(3) Im Fall der vakanz des Bischofsamts oder des amts einer Generalsuperinten-
dentin oder eines Generalsuperintendenten oder einer regionalbischöfin oder 
eines regionalbischofs trifft die Kirchenleitung gemäß artikel 90 abs. 6 der 
Grundordnung eine Übergangsregelung.

(4) Für die Wahl einer Generalsuperintendentin oder eines Generalsuperinten-
denten oder einer regionalbischöfin oder eines regionalbischofs finden bis zur 
regelung durch ein Kirchengesetz die vorschriften des artikel 93 abs. 3 bis 5 der 
Grundordnung der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg anwendung.

Artikel 15 
Sprengelbildung

(1) zum 1. Januar 2004 wird ein sprengel Görlitz gebildet, der das Gebiet der ehe-
maligen evangelischen Kirche der schlesischen oberlausitz umfasst. der dienst-
sitz der Generalsuperintendentin oder des Generalsuperintendenten oder der 
regionalbischöfin oder des regionalbischofs ist Görlitz. 

(2) die sprengel der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg werden durch 
das Inkrafttreten dieses vertrages nicht berührt.

(3) Bei einer neugliederung der sprengel bleibt Görlitz dienstsitz einer General-
superintendentin oder eines Generalsuperintendenten oder einer regional-
bischöfin oder eines regionalbischofs.

Artikel 16  
Reformiertes Moderamen und reformierte Gemeinde Görlitz

(1) die vereinbarungen, die von der evangelischen Kirche der schlesischen ober-
lausitz mit der reformierten Gemeinde Görlitz abgeschlossen wurden, gelten in 
der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz fort.

(2) Besteht im rahmen der kirchlichen ordnung weiterer regelungsbedarf für 
die reformierten Kirchengemeinden, den reformierten Kirchenkreis oder das 
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nischen Werke der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg und der evan-
gelischen Kirche der schlesischen oberlausitz abweichend von artikel 95 der 
Grundordnung ihre aufgaben jeweils in ihrem Bereich wahr. landessynode und 
Kirchenleitung sollen eine neuregelung bis zum 31. dezember 2008 herbeiführen.

Artikel 21 
Kirchliche Gerichtsbarkeit

Bis zu einer neuregelung nehmen die bestehenden Kirchengerichte die kirch-
liche Gerichtsbarkeit in ihrem jeweiligen zuständigkeitsbereich nach Maßgabe 
des bisher geltenden rechts wahr. 

aBschnitt v: rEchtsanglEichung und 
wEitErE ÜBErgangsvorschriftEn

Artikel 22 
Ausbildung für den Pfarrdienst

(1) die Geltung der ordnung des theologischen Prüfungsamtes der evange-
lischen Kirche in Berlin-Brandenburg vom 8. april 2000 (KaBl.-eKiBB s. 53) wird 
auf das Gebiet der evangelischen Kirche der schlesischen oberlausitz erstreckt. 
dabei wird der titel des Kirchengesetzes wie folgt geändert: »ordnung des theo-
logischen Prüfungsamts der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schle-
sische oberlausitz«.

(2) der Geltungsbereich der ordnung der ersten theologischen Prüfung der evan-
gelischen Kirche in Berlin-Brandenburg wird auf das Gebiet der evangelischen 
Kirche der schlesischen oberlausitz erstreckt. Gleiches gilt für die verordnung 
mit Gesetzeskraft zur ausführung des Pfarr-ausbildungsgesetzes – aufnahme  
in den vorbereitungsdienst – der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg 
vom 15. Mai 1998 (KaBl.-eKiBB s. 46) und das Kirchengesetz zur durchführung 
des vorbereitungsdienstes in der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg 
vom 16. november 1996 (KaBl. 1997-eKiBB s. 20). 

(3) die ordnung der zweiten theologischen Prüfung in der Fassung vom 5. Mai 
2001 der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg (KaBl.-eKiBB s. 87) wird 
auf das Gebiet der evangelischen Kirche der schlesischen oberlausitz erstreckt. 
Kandidatinnen und Kandidaten, die den vorbereitungsdienst vor dem 31. dezem-
ber 2003 in der ehemaligen Kirche der schlesischen oberlausitz begonnen ha-
ben, werden nach der Prüfungsordnung für die zweite theologische Prüfung 
(diensteignungsprüfung) in der evangelischen Kirche der schlesischen oberlau-
sitz vom 14. november 1994 (aBl.-eKsol 1/1995 s. 4) geprüft.

Artikel 19 
Kirchenkreisverband Schlesische Oberlausitz

(1) Mit Wirkung zum 1. Januar 2004 wird ein evangelischer Kirchenkreisverband 
schlesische oberlausitz mit sitz in Görlitz als Körperschaft öffentlichen rechts 
errichtet. Mitglieder des verbands sind die Kirchenkreise der ehemaligen evan-
gelischen Kirche der schlesischen oberlausitz. der verband wird träger des 
Kirchlichen verwaltungsamts Görlitz. 

(2) die rechtsstellung und die aufgaben richten sich nach dem Kirchengesetz 
der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg über die rechtsstellung und 
aufgaben der Kirchlichen verwaltungsämter (verwaltungsämtergesetz – vÄG) 
vom 19. november 2000 (KaBl.-eKiBB s. 148) sowie der rechtsverordnung der 
evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg zum Kirchengesetz über die 
rechtsstellung und aufgaben der regionalen Kirchlichen verwaltungsämter 
(verwaltungsämtergesetz – vÄG) vom 16. november 1996 vom 7. Februar 1997 
(KaBl.-eKiBB s. 70). die Kirchenleitung ist berechtigt, dem Kirchenkreisverband 
eine satzung zu geben. In dieser satzung kann von den vorschriften des verwal-
tungsämtergesetzes abgewichen werden.

(3) der Kirchenkreisverband kann Werke und einrichtungen übernehmen, 
 errichten oder aufheben. Beschlüsse darüber bedürfen der zustimmung der 
 Kirchenleitung.

(4) die arbeitsverhältnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Konsistori-
ums der evangelischen Kirche der schlesischen oberlausitz sowie der gemäß 
absatz 3 übernommenen einrichtungen werden von der evangelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz arbeitsvertraglich auf den Kirchen-
kreisverband übergeleitet, sofern nicht ein Betriebsübergang nach § 613 a BGB 
stattfindet. das Kirchliche verwaltungsamt kann durch Beschluss des Konsisto-
riums vorübergehend mit der Wahrnehmung konsistorialer aufgaben beauftragt 
werden. der längstens zulässige zeitraum der Beauftragung wird von der Kirchen-
leitung festgelegt.

Artikel 20 
Werke mit eigener Rechtspersönlichkeit

(1) die in besonderen rechtsformen des staatlichen rechts geordneten Werke, 
die bei Inkrafttreten der Grundordnung von der Kirchenleitung der evangelischen 
Kirche in Berlin-Brandenburg oder der Kirchenleitung der evangelischen Kirche 
der schlesischen oberlausitz anerkannt waren, sind ungeachtet ihrer rechts-
form Bestandteil der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
oberlausitz im sinne von artikel 94 der Grundordnung.

(2) Bis zu einer einheitlichen regelung der diakonischen arbeit in der evange-
lischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische oberlausitz nehmen die diako-
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aBschnitt vi: schlussvorschriftEn

Artikel 26 
Änderungen dieses Vertrages nach dem 31. Dezember 2003

(1) nach dem 31. dezember 2003 können Bestimmungen dieses vertrages, die 
die Fortgeltung, Änderung oder aufhebung von Kirchengesetzen nach artikel 72 
abs. 3 der Grundordnung der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg oder 
artikel 106 abs. 1 der Kirchenordnung der evangelischen Kirche der schlesischen 
oberlausitz regeln, durch Kirchengesetz nach artikel 71 abs. 1 der Grundordnung 
geändert werden. Gleiches gilt für Bestimmungen, die die anwendbarkeit von 
vorschriften der Grundordnung der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg 
oder der Kirchenordnung der schlesischen oberlausitz regeln, sofern die Grund-
ordnung vorsieht, dass der jeweilige Gegenstand in zukunft durch Kirchengesetz 
nach artikel 71 abs. 1 der Grundordnung geregelt werden soll.

(2) alle anderen vorschriften dieses vertrages können nach dem 31. dezember 
2003 durch grundordnungsänderndes Kirchengesetz nach artikel 71 abs. 1 und 
2 der Grundordnung geändert werden.

Artikel 27 
Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen

(1) dieser vertrag tritt am 1. Januar 2004 in Kraft. er bedarf zu seiner Wirksam-
keit der zustimmungsgesetze der landessynode der evangelischen Kirche in 
Berlin-Brandenburg und der Provinzialsynode der evangelischen Kirche der 
schlesischen oberlausitz.

(2) abweichend von absatz 1 treten artikel 11 abs. 3, artikel 14 abs. 2 satz 3, 
artikel 19 abs. 2 satz 2 sowie artikel 25 abs. 1 an dem tag in Kraft, der dem tag 
folgt, an dem der vertrag unterzeichnet ist und beide zustimmungsgesetze in 
Kraft getreten sind.

(3) vor dem 1. Januar 2004 werden die Befugnisse der Kirchenleitung nach arti-
kel 19 abs. 2 satz 2 von der Kirchenleitung der evangelischen Kirche in Berlin-
Brandenburg und der Kirchenleitung der evangelischen Kirche der schlesischen 
oberlausitz gemeinsam wahrgenommen.

Artikel 23 
Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrecht

(1) das Kirchenbeamtenrecht der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg 
mit ausnahme des rechts der Besoldung und versorgung wird auf das Gebiet 
der evangelischen Kirche der schlesischen oberlausitz erstreckt.

(2) Bis zu einer anderweitigen regelung bleibt das bei Inkrafttreten der Grund-
ordnung geltende kirchliche recht der Besoldung und versorgung in seinem bis-
herigen Geltungsbereich in Kraft.

Artikel 24 
Recht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

privatrechtlichen Dienstverhältnis

Bis zu einer anderweitigen regelung bleiben das bei Inkrafttreten der Grund-
ordnung geltende kirchliche arbeitsrecht, insbesondere das tarifvertragsrecht 
der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg und das auf der Grundlage der 
arbeitsrechtsregelungsordnung der evangelischen Kirche der union gesetzte 
und in der evangelischen Kirche der schlesischen oberlausitz geltende arbeits-
recht, in seinem jeweiligen Geltungsbereich in Kraft.

Artikel 25 
Finanzrecht

(1) abweichend von artikel 69 abs. 2 nr. 4 der Grundordnung beschließen die 
landessynode der evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg und die 
Provinzial synode der evangelischen Kirche der schlesischen oberlausitz im Jahr 
2003 die haushalte für ihr jeweiliges Gebiet für 2004. Beide haushalte sind ge-
trennt zu führen und abzuschließen.

(2) Für 2005 wird ein haushalt aufgestellt, in dem das Gebiet der ehemaligen 
evangelischen Kirche der schlesischen oberlausitz als selbstabschließender 
teilhaushalt dargestellt wird. 

(3) die im land Brandenburg gelegenen Kirchengemeinden der ehemaligen evan-
gelischen Kirche der schlesischen oberlausitz erhalten in den Jahren 2004 und 
2005 weiterhin den bisherigen anteil an den Baustaatsleistungen des landes.

(4) das Kirchengesetz über die rechnungsprüfung in der evangelischen Kirche in 
Berlin-Brandenburg (rechnungsprüfungsgesetz) vom 17. april 1993 (KaBl.-eKiBB 
s. 46) wird auf das Gebiet der evangelischen Kirche der schlesischen oberlausitz 
erstreckt.
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